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Im § 12 Abs. 8 des neuen Ziviltechnikergeset-
zes wird die verpflichtende Fortbildung, die auch 
bisher schon bestanden hat, deutlicher. So hat 
die Kammer der ZiviltechnikerInnen die Be-
stimmungen zur näheren Ausgestaltung der 
Fortbildungsmaßnahmen zur Erfüllung der 
Fortbildungsverpflichtung durch Verordnun-
gen zu erlassen und kann darin auch Regelungen 
zur Meldung von Fortbildungsmaßnahmen und 
deren Überprüfung vorsehen. Entscheidend ist, 
dass die Regelungen sektionsweise erlassen wer-
den. Das bedeutet, dass jede Sektion zwar frei, 
aber zugleich auch gefordert ist, darüber nach-
zudenken, was Fortbildung für sie bedeutet, und, 
wie wir meinen, auch Anreize zu setzen. 

Natürlich ist es so, dass wir die Fähigkei-
ten und Befugnisse, über die wir als Ziviltech-
niker verfügen, de facto nicht verlieren, wenn 
wir uns nicht weiterbilden sollten, aber wollen 
wir das unseren Auftraggebern sagen? Und na-
türlich ist auch die tägliche Arbeit in unserem 
Beruf, in dem sich die Methoden und Anforde-
rungen ständig ändern, eine Art der Weiterbil-
dung. Besonders bei den Architektinnen und 
Architekten ist etwa das Wettbewerbswesen zu 
nennen – schon die Teilnahme an einem Wett-
bewerb kommt nicht nur einer Fortbildungs-
maßnahme gleich, in manchen Bereichen sind 
sogar Forschungsaufgaben zu bewältigen. Es 
hält die Planer dazu an, innovativ zu bleiben, 
und ermöglicht der Gesellschaft, sich auch in 
ihren Gebäuden weiterzuentwickeln. Es soll-
te also grundsätzlich ausreichend sein, wenn 
wir unseren Job so gewissenhaft weitermachen 
wie bisher. 

Wir halten dieses Argument aber für zwei-
schneidig. Denn grundsätzlich könnten wir 
auch bis in alle Ewigkeit Auto fahren, falls wir 
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Nutzen wir die gesetzliche 
Gestaltungsfreiheit für die Sektionen! 

Thomas Hoppe
—
Vorsitzender der Sektion ArchitektInnen
—
—

Michaela Ragoßnig-Angst
—
Vorsitzende der Sektion
IngenieurkonsulentInnen
—
—

König der Lüfte oder Burnout-Adler? 
zt: Warnung

—
Die gute Nachricht: Vorerst hat unser Bundes-
adler noch alle Federn. Nicht nur die ZT-Kam-
mern warnten in der Begutachtungsfrist vor der 
mit dem geplanten Gütesiegel einhergehenden 
Gefahr einer inflationären Verwendung – und 
damit Entwertung – des Bundeswappens, auch 
die Österreichische Notariatskammer sprach 
sich dezidiert gegen den Verordnungsentwurf 
aus, und immer mehr Medien wurden und wer-
den auf das Thema aufmerksam.

Die schlechte Nachricht: Die zahlreichen 
Argumente gegen den Verordnungsentwurf 
wurden vom Bundesministerium für Digita-
lisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) 
(noch) nicht aktiv wahrgenommen. Dies zeigt 
die enttäuschende Beantwortung der parlamen-
tarischen Anfrage durch die damalige Bundes-

Fortbildung ist nicht nur  
ein Pilot(en)projekt.

nicht unser Augenlicht verlieren oder eine an-
dere physische Einschränkung uns bremst. 
Aber wollen wir unsere protypischen geistigen 
Dienst- und Kreativleistungen, die sämtliche 
Planungsschritte von der ersten Idee bis zum 
Ausführungsplan umfassen, mit dem mechani-
schen Lenken eines Fließbandprodukts der In-
dustrie nach den strengen Regeln der Straßen-
verkehrsordnung vergleichen? Besteht nicht die 
Gefahr, dass dann das Planen an sich als eine 

„einfache Sache“, die, einmal erlernt, von da an 
für immer beherrscht wird, angesehen und da-
mit entwertetet wird? Ist es nicht vielmehr so, 
dass wir Piloten sind? Die von uns erdachten 
und gesteuerten Objekte und Lösungen trans-
portieren viele tausend Menschen auf immer 
neue Art und Weise sicher durch die Zeit und 
geben ihnen Schutz, Raum und Ergebnisse un-
ter sich fortlaufend ändernden kulturellen und 
gesellschaftlichen Anforderungen, die zum 
Zeitpunkt der ersten Skizzen teilweise noch 
nicht einmal bekannt sind.

Wenn man dieses Bild von der anderen Sei-
te denkt, wird schnell klar, dass es für uns als 
Passagiere selbstverständlich ist, dass Piloten 
von Linienflugzeugen nicht nur andauernd flie-
gen müssen, sondern ohne permanentes Trai-
ning von Sondersituationen in Simulatoren 
ihren Job nicht ausüben und die große Verant-
wortung nicht übernehmen dürfen. Vielleicht 
ist das ein Ansatz, der uns hilft, zu akzeptieren, 
dass wir nur durch Fortbildung nahe am Stand 
der Technik bleiben können. Im Simulator und 
auch im Ernstfall ermöglicht uns nur das Wis-
sen über die aktuelle Gesetzeslage, kompetent 
und selbstbewusst mit unseren Auftraggebern, 
der Industrie und den Behörden zu interagieren.

Wir halten die permanente Weiterbildung 
für unverzichtbar, und da es der Berufsvertre-
tung gelungen ist, den Gesetzgeber zu überzeu-
gen, dass wir uns die Regeln innerhalb der Be-
rufsgruppe verordnen dürfen, können wir jetzt 

Verordnungsentwurf  
„Gütesiegel für reglementierte 
Gewerbe“: Kommt die Ent-
wertung des österreichischen 
Bundeswappens? 

selbst die Art der geforderten Fortbildung de-
finieren. Wir sind der Meinung, dass wir das 
verantwortungsvoll und zeitnah machen soll-
ten, andernfalls könnten spitzfindige Juristen 
auf den Plan treten und versuchen, die Regeln 
anderer Länder – sogar aus dem D-A-CH-Be-
reich – als Minimum zu definieren, und dann 
hätten wir nichts gewonnen.

Als Vorsitzende der Sektionen kennen wir, 
dank Link Arch+Ing und der damit verbun-
denen Transparenz, die bundesweiten Ansät-
ze der vorherigen Perioden, sind aber auch für 
weitere Vorschläge offen. Aber auch das Un-
terrichten an der zt: akademie könnte als Wei-
terbildung gesehen werden, denn das fachlich 
fundierte Aufarbeiten von Informationen und 
Wissen zur Vermittlung an Dritte ist sicher eine 
der nachhaltigsten Arten, ein Thema vertieft zu 
betrachten. Der Kammervorstand freut sich auf 
Ideen für anrechenbare Fortbildungsmaßnah-
men und das Team der zt: akademie auf zahl-
reiche Vorschläge für Lehrgänge und Schu-
lungen von Ziviltechnikern für Ziviltechniker. 
Wir als Sektionsvorsitzende denken auch dar-
über nach, ob nicht auch die Mitarbeit in fach-
lichen Ausschüssen als Weiterbildung zu sehen 
ist. Unserer Meinung nach ist der Wissensaus-
tausch unter Kolleginnen und Kollegen nicht 
nur persönlich wichtig und wertvoll, sondern 
trägt auch zur Weiterbildung des Berufsstan-
des bei, und wir hoffen, dass diese Inputs dazu 
führen, dass sich viele neue Kolleginnen und 
Kollegen aktiv in die Kammerarbeit einbrin-
gen werden.  
—
Thomas Hoppe
Michaela Ragoßnig-Angst
—   
—

ministerin Dr. Margarete Schramböck vom 18. 
März 2019. 

Eine inflationäre Verwendung und eine 
Täuschung des Kunden können laut Ministerin  
nicht vorliegen, da entsprechende Gesetzespas-
sagen den Staatsbürger ja hinreichend aufklä-
ren würden. Ja, das stimmt prinzipiell, aller-
dings darf bezweifelt werden, dass jeder und 
jedem Wappengesetz und Gewerbeordnung 
vollinhaltlich bekannt sind. Nach dem Wap-
pengesetz haben Personen oder Institutionen, 
die mit staatlichen Aufgaben betraut bzw. Ur-
kundspersonen sind, wie z. B. Ziviltechniker 
oder Notare, das Bundeswappen zu führen. Ein 
ähnliches Siegel besteht auch schon für Meis-
terbetriebe. Eine inflationäre Verwendung des 
Bundesadlers, wie jetzt durch die Verordnung 
geplant, würde aus unserer Sicht dessen Stel-
lenwert untergraben. Das Siegel mit stilisiertem 
Bundeswappen, ähnlich dem der Meisterbe-
triebe, soll reglementierte Gewerbe als „staat-
lich geprüft“ ausweisen. Laut BMDW könnten 
künftig 196.000 Betriebe, wie z. B. Ingenieur-
büros, Baumeister oder Immobilientreuhän-
der, aber auch Masseure oder Tätowierer von 

dem neuen Gütesiegel Gebrauch machen. Das 
Gütesiegel soll bei der Namensführung, bei 
der Bezeichnung der Betriebsstätte sowie ins-
besondere in der Geschäftskorrespondenz, im 
Internetauftritt und bei PR-Aktivitäten verwen-
det werden dürfen. 

Eines unserer Ziele wurde mit der Debatte 
in den Medien bereits erreicht, nämlich die Öf-
fentlichkeit für den Wert des Bundeswappens 
und die Verantwortung bei seiner Verwendung 
zu sensibilisieren. Alle Zeitungsartikel sowie 
eine Übersicht über die geplanten Gütesie-
gel von „A“ wie Arbeitskräfteüberlassung bis  

„W“ wie Waffenhandel oder Wertpapierver-
mittler finden Sie auf der Kammerwebsite wien. 
arching.at unter „News“.
— 
Nina Krämer-Pölkhofer
—
—
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Karikatur, erschienen in „derPlan“ 
Nr. 46: „Akkreditierungen, Zertifi-
zierungen & Co, jetzt auch noch das 
Wappen als Gütesiegel für regle-
mentierte Gewerbe: Rettet den 
Bundesadler vor dem Burnout!“
 
© PM Hoffmann (zeichnet 
regelmäßig für die „Zeit“, 
die „Süddeutsche Zeitung“ und 
„derPlan“)

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02614/imfname_741256.pdf
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Grundanforderung 
„nachhaltige Nutzung der  
natürlichen Ressourcen“

Architektur & Nachhaltigkeit

Univ.-Prof. DI. Dr. Peter Maydl
—
Zivilingenieur für Bauwesen mit Schwerpunkt 
Tragwerksplanung und Bauwerkssanierung; 2002 
bis 2014 Vorstand des Instituts für Materialprü-
fung und Baustofftechnologie und Leiter der 
TVFA der TU Graz; Forschungsschwerpunkte: 
Leichtbeton, Mauerwerk, Baustoffrecycling und 
nachhaltiges Bauen; allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bau-
stoffe und Baustoffprüfung; Mitglied in nationalen 
und internationalen Fach- und Normungsgremien, 
Schwerpunkt nachhaltiges Bauen
—
—

Arch. DI Evelyn Rudnicki
—
1998 Gründung von pool Architektur ZT GmbH mit 
drei Partnern; Schwerpunkt Städtebau mit Fokus 
auf flexibler und nutzungsgemischter Entwicklung 
großer Gebiete in der Stadt; 2017 Staatspreis 
Architektur und Nachhaltigkeit für das „neunerhaus“; 
2. Preis „Stadt 2000“ mit Projekt Bel-M auf den 
Meidlinger KDAG-Gründen
—
—

Arch. DI Bernhard Sommer  
(Moderation)
—
Seit 2014 Vizepräsident der Kammer der Zivil-
technikerInnen für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland; Geschäftsführer von EXIKON – 
Architektur und Entwicklung; Lehrtätigkeit und 
Forschung im Bereich energieeffizientes Entwerfen; 
Gastprofessor für Entwerfen und Energieeffizienz 
an der Estonian Academy of Arts in Tallinn
—
—

Mag. Angelika Fitz
—
Seit 2017 Direktorin des Az W – Architektur-
zentrum Wien, dessen Programm sich als Brücke 
zwischen Fachwelt und breitem Publikum versteht 
und sich der gesellschaftlichen Dimension 
von Architektur widmet; aktuell Kuratorin der 
Ausstellung „Critical Care“ und Herausgeberin von 
„Critical Care. Architecture and Urbanism for 
a Broken Planet“ (beides gemeinsam mit 
Elke Krasny)
—
—

DI Franziska Trebut
—
Leiterin der Bereiche Energie und Innovatives 
Bauen der ÖGUT – Österreichische Gesellschaft 
für Umwelt und Technik; vertritt im Rahmen der 
Klimaschutzinitiative „klimaaktiv“ das Bundes-
ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, 
Abteilung Nachhaltige Finanzen und Standort-
politik; Agenden: klimaaktiv-Gebäudestandard, 
Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit u. a.
—
—

https://www.azw.at/de/termin/critical-care-architektur-und-urbanismus-fuer-einen-planeten-in-der-krise/


Bernhard Sommer:
Es geht bei diesem Round Table um etwas auf 
den ersten Blick nicht sehr Attraktives, näm-
lich um Vorschriften. Die kreative Arbeit als 
Architektin, als Architekt ist in ein sehr umfas-
sendes Korsett von Vorschriften eingebunden. 
Letztlich hat das natürlich Auswirkungen auf 
das Ergebnis, andererseits haben Vorschriften 
den Vorteil, dass man Einfluss nehmen kann,  
u. a. auf die Nachhaltigkeit eines Gebäudes – 
das sollte man zumindest meinen. Die Europäi-
sche Union, in deren Rechtsrahmen wir uns be-
wegen, meint das auch und hat schon 2011 eine 
Bauprodukteverordnung erlassen. 

Diese Bauprodukteverordnung hat sieben 
Grundanforderungen an Bauprodukte festge-
legt: Es ist standsicher; wenn es brennt, soll man 
auch überleben, also ist der Brandschutz wich-
tig; Gesundheit, man soll nicht krank werden 
in einem Gebäude; barrierefrei soll es sein; der 
Schallschutz ist ein wesentliches Thema für die 
Gesundheit; heute muss es auch energieeffizient 
sein. Und zu jeder dieser sechs Grundanforde-
rungen, die ich jetzt aufgezählt habe, gibt es eine 
OIB-Richtlinie. Ursprünglich hatten wir neun 
verschiedene Bauordnungen und neun ver-
schiedene technische Regelwerke. Heute haben 
wir in ganz Österreich mehr oder minder, mit 
ein paar kleinen Abweichungen, ein technisches 
Regelkorsett, in dem wir uns bewegen müssen. 
Diese OIB-Richtlinien, die es geschafft haben, 
dass wir bundesweit einheitlich technisch pla-
nen können, haben aber die siebente Grundan-
forderung, die Forderung nach Nachhaltigkeit, 
nicht umgesetzt. Da das aber eine EU-Verord-
nung ist, wird es vom Rechtsrahmen her irgend-
wann einmal notwendig sein, auch diese Anfor-
derung in einen gesetzlichen Rahmen zu gießen. 

Wie praktikabel ist dieser rechtlich-büro-
kratische Zugang zum Thema Nachhaltigkeit? 
Wird man dadurch der Fragestellung hinrei-
chend gerecht?

Evelyn Rudnicki: 
Eine siebente OIB-Richtlinie mit so einem um-
fangreichen Anforderungskatalog wie bei den 
anderen würde natürlich eine zusätzliche finan-
zielle Belastung für das Bauen bedeuten. Das 
heißt, es muss woanders eingespart werden. 
Die erste Reaktion ist dann immer: Die Fenster 
müssen verkleinert oder es müssen noch mehr 
Quadratmeter aus dem Grundstück herausge-
presst werden. Das wäre natürlich eine fata-

bereits zum sechsten Mal vergeben wird, se-
hen wir über die Jahre immer häufiger Pro-
jekte wie das „neunerhaus“, die durch diese 
Allianzen quasi ganz selbstverständlich um-
fassende Nachhaltigkeit und hohe architekto-
nische Qualität gleichermaßen bieten. Es war 
von Beginn des Preises an eine bewusste Ent-
scheidung, diese beiden Begriffe gleichwertig 
nebeneinanderzustellen. Der Staatspreis wird 
im Rahmen einer Klimaschutzinitiative ver-
geben. Da geht es am Ende des Tages, auch be-
reits des heutigen Tages, aber letztlich immer 
um die Frage, wie man auf die Klimakrise re-
agieren kann. Wie viel Treibhausgase werden 
ausgestoßen und wie können wir auch mit Ge-
bäuden auf diese Frage reagieren? Da sind die 
CO2-Emissionen eine Größe, die man sich an-
schauen sollte. Sicher, die Nachhaltigkeit eines 
Gebäudes, das ist nicht die Effizienz des Gebäu-
des alleine, nicht die Effizienz der Hülle allei-
ne, aber ganz ohne Effizienz geht es auch nicht.

Fitz: 
Ich finde die Strategie der Flexibilität und der 
Umnutzbarkeit wichtig, gibt es dafür auch 
Punkte? In Bezug auf zukünftige CO2-Emis-
sionen ist die Frage, wie stark ein Gebäude um-
nutzbar ist, ganz zentral.

Trebut: 
Derzeit gibt es dafür im klimaaktiv-Gebäude-
standard keine Punkte, die Jury beim Staats-
preis Architektur und Nachhaltigkeit berück-
sichtigt Flexibilität und Umnutzbarkeit aber 
sehr wohl. Was den klimaaktiv-Gebäudestan-
dard betrifft: Dieser wird ja fortwährend ange-
passt, und auch jetzt sind wir gerade in einer 
Überarbeitungsschleife, bezogen auf die neue 
OIB-Richtlinie 6, inklusive neuer Konversions-
faktoren und Rechenverfahren. In Diskussion 
sind da u. a. sowohl Wiederverwertbarkeit als 
auch Wiederverwendung von Baustoffen und 
Konstruktionen. Das sind ja zwei unterschied-
liche Dinge.

Peter Maydl:  
Das Wort nachhaltig oder Nachhaltigkeit geht 
ja den meisten Leuten schon auf die Nerven. 
Das hängt auch damit zusammen, dass es in 
zwei völlig unterschiedlichen Bedeutungen 
verwendet wird. Einerseits bedeutet es „lang-
fristig wirksam“, so verwenden es meistens 
die Politiker. Auf der anderen Seite wird es als 
(unzureichende) Übersetzung des englischen 
Worts „sustainable“ verwendet, das bedeutet 

„langfristig verträglich“. Wenn ich von nachhal-
tig spreche, meine ich immer „langfristig ver-
träglich“, in ökologischer, ökonomischer und 
sozialer oder besser soziokultureller Hinsicht. 
Auch Architekturqualität ist für mich ein Be-
standteil der soziokulturellen Nachhaltigkeit, 
ebenso der Umgang mit alter Bausubstanz, 
Denkmalpflege, Ortsbildschutz usw. 

Im Wesentlichen geht es bei der Baupro-
dukteverordnung um harmonisierte Regelun-
gen zum Inverkehrbringen von Bauprodukten. 
Wie schon richtig gesagt wurde, sind diese Vor-
schriften an sich nicht dumm, und ich muss lei-
der sagen, in Sachen Umweltschutz und nach-
haltige Entwicklung kommt alles aus Brüssel. 
Es kommt nichts oder fast nichts aus Österreich. 
Grundsätzlich geht es bei der Grundanforde-
rung 7, bei der nachhaltigen Nutzung natürli-
cher Ressourcen, darum, dass Bauwerke rezy-
klierbar, dauerhaft sind, umweltverträgliche 
Rohstoffe und Sekundärbaustoffe verwendet 
werden. Wir sind in der europäischen Normung, 
da arbeiten wir seit 15 Jahren an einem harmo-
nisierten Regelwerk, dabei, möglichst messbare 
Parameter zu definieren. Wir haben in der der-
zeitigen EN 15804, das ist die europäische Norm 
für Umweltproduktdeklarationen, 24 ökologi-
sche Parameter vorgeschrieben. Jetzt hat uns die 
Europäische Kommission den „Product Envi-
ronmental Footprint“ aufs Auge gedrückt, da 
kommen noch einmal sechs dazu. Alles soll 
messbar sein, aber letzten Endes ist nicht alles 
messbar, was Nachhaltigkeit auf Gebäudeebene 
betrifft. Wir müssen uns bewusst sein, dass man 
auf Bauproduktebene nichts bewerten kann, da 
kann man deklarieren und offenlegen, wie bei 
den Umweltproduktdeklarationen, aber be-
werten kann man unter Bezug auf das funkti-
onale Äquivalent immer nur auf Bauteilebene 
oder besser auf Bauwerksebene. Zum Beispiel 
die Umnutzungsfähigkeit ist schwer messbar. 
Ein zweites Problem: Wir haben gerade bei den 
Emissionskennwerten, also Treibhauspotenti-
al, Versauerungspotential, Ozonabbaupotenti-

le Richtung. Wenn ich jetzt aber an unser Pro-
jekt „neunerhaus“ denke, da war das überhaupt 
kein Thema. Der entscheidende Unterschied 
war, dass der Bauherr selber daran interessiert 
war, ein nachhaltiges Gebäude zu entwickeln. 
Wir haben eine dickere Wärmedämmung als 
gesetzlich vorgeschrieben verwendet. Die tie-
fen, auf allen Seiten abgeschrägten Laibungen 
wurden dadurch zu einem Motiv des Hauses 
und verbesserten gleichzeitig den Lichteinfall. 
Das gesamte Wohnheim ist mittels einer semi-
zentralen Komfortlüftung mit hocheffizienter 
Wärmerückgewinnung ausgestattet, die Vor-
wärmung der Außenluft erfolgt über ein solege-
führtes Fundamentabsorberregister und kom-
plementär über den Fernwärmeanschluss. Im 
Sommer kann die Zuluft durch dieses System 
auch um ein paar Grade gekühlt werden. Die 
Nachhaltigkeit des Gebäudes zeigt sich aber 
nicht nur an den verwendeten Baustoffen und 
der Haustechnik. Die gewählte Tragstruktur, 
sprich Stützenraster, ermöglicht größtmögliche 
Freiheit bei der Gestaltung der Wohneinheiten. 
Das Gebäude könnte also sehr leicht wieder an 
andere Wohnungsgrundrisse angepasst werden, 
das ist ein zusätzlicher Aspekt in der Nachhal-
tigkeitsdebatte. Es geht nicht nur um nachhal-
tige Technik und Materialien, sondern auch um 
eine nachhaltige Struktur des Gebäudes.

Sommer: 
Habt ihr einmal die Kosten verglichen? Gibt es 
einen Unterschied?

Rudnicki: 
Kosten haben wir nicht verglichen, da dies de-
zidierte Wünsche unseres Bauherrn waren. Es 
war z. B. auch gewünscht, alle 73 Kleinwoh-
nungen mit Haushaltsgeräten der besten Ener-
gieeffizienzklasse auszustatten.

Angelika Fitz: 
Das wichtige Stichwort: Bauherr. Im Reflex sa-
gen alle: „Weniger Regeln bitte“, aber es gilt zu 
überlegen, dass Regeln Nutzerinnen und Nut-
zern, Architektinnen und Architekten helfen 
können. Man darf ja nicht vergessen, dass es 
sehr oft keine greifbaren Bauherren oder Bau-
frauen mehr gibt, sondern Investorenkollekti-
ve und Fonds. Da können Regeln für Architek-
tinnen und Architekten sogar eine Waffe sein, 
um Mindeststandards einzufordern. 

Auf der anderen Seite, wenn ich an ein Bei-
spiel von Lacaton & Vassal denke, das Elke 
Krasny und ich in der „Critical Care“-Ausstel-
lung haben, dann weiß ich, dass solche Projek-
te in unterschiedlichen Kontexten oft auch an 
lokalen Vorschriften zu scheitern drohen. Ihr 
Projekt, das sie gemeinsam mit Frédéric Druot 
und Christophe Hutin in Bordeaux realisiert 
haben, wurde gerade beim Mies van der Rohe 
Preis als bestes europäisches Architekturprojekt 
ausgezeichnet, was uns sehr freut. Es geht um 
drei Sozialwohnbauten, drei Hochhausscheiben 
aus den 60er Jahren, die nie ertüchtigt wurden 
und bisher ungedämmt waren. Da haben sie im 
Prinzip nichts anderes gemacht, als innen die 
Installationen zu erneuern, zum Teil mehr Licht 
in die Stiegenhäuser zu bringen, neue Lifte, neue 
Sanitärräume. Und anstatt die Gebäude außen 
wärmezudämmen, haben sie industriell vorge-
fertigte Wintergärten vorgestellt, die sowohl im 
Winter wie auch im Sommer tatsächlich grandi-
os als mehrschichtige Puffer funktionieren. Das 
heißt, die Architektur macht die Wärmedäm-
mung und nicht der Sondermüll. Gleichzeitig 
sendet das Projekt ein Signal Richtung sozialer 
Wohnbau, wieder mehr Raum zur Verfügung zu 
stellen und nicht immer kleiner zu werden. Bei 
den Wohnungen in Bordeaux verdoppelt sich 
die Wohnfläche, und das bei gleichbleibender 
Bruttomiete. Das geht, weil sich die Energiekos- 
ten reduzieren und keine neuen Grundkosten 
kalkuliert werden müssen. Boden ist ja einer 
der teuersten Faktoren. Das heißt, die Strategie 
ist auf der ökonomischen, der sozialen und der 
ökologischen Ebene extrem intelligent. Hier wie 
in allen anderen Projekten, die wir in der „Cri-
tical Care“-Ausstellung haben, zeigt sich auch, 
dass es eine starke Allianz von Bauherrenschaft, 
öffentlicher Verwaltung, Architektinnen und 
Architekten und schlussendlich auch Nutzerin-
nen und Nutzern braucht, damit das funktio-
nieren kann. Dass die Architektinnen und Ar-
chitekten alleine den Planeten retten, das wird 
nicht funktionieren.

Franziska Trebut: 
Ja, es braucht jedenfalls Allianzen. Beim Staats-
preis Architektur und Nachhaltigkeit, der 2019 
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„Unter uns herrscht 
wahrscheinlich weit- 
gehende Übereinstim- 
mung, dass der Klima-
wandel menschen- 
gemacht ist und dass 
wir darum auch etwas 
dagegen tun können. 
Das heißt aber nicht, 
dass Menschen per se 
das Problem sind, son-
dern es geht um eine 
bestimmte Art des 
Wirtschaftens und um 
eine bestimmte Art, 
das Bauen als Produkt 
und den Boden als 
Ware zu sehen.“
Angelika Fitz
— 
— 

„Wir merken, wenn es  
um die graue Energie 
von Baustoffen geht, 
dass die Frage, ob ich 
den einen oder anderen 
Baustoff verwende, eine 
deutlich geringere Aus-
wirkung auf die Ener-
gie- und CO2-Bilanz des 
Quartiers hat als die 
Kompaktheit oder die 
Größe der Kubaturen, 
geschweige denn die 
Mischung der Nutzun-
gen oder der Verkehr.“
Franziska Trebut
— 
— 

Dieser „Round Table“ bezieht sich auf 
Anhang I der EU-Verordnung 305/2011 
(Bauprodukteverordnung). Eine Ver-
ordnung der Europäischen Union ist ein 
Rechtsakt mit allgemeiner Gültigkeit und 
unmittelbarer Wirksamkeit in den Mit-
gliedstaaten. Im Gegensatz zu Richtlinien 
gilt also diese Verordnung unmittelbar und 
muss nicht erst in nationales Recht umge-
wandelt werden. Neben den von den sechs 
OIB-Richtlinien her bekannten Grundanfor-
derungen an Bauwerke kennt die Verord-
nung noch die Grundanforderung „nachhal-
tige Nutzung der natürlichen Ressourcen“. 
Diese Forderung wird näher erklärt mit:

„a) Das Bauwerk, seine Baustoffe und 
Teile müssen nach dem Abriss wiederver-
wendet oder recycelt werden können;
b) das Bauwerk muss dauerhaft sein;
c) für das Bauwerk müssen umweltver-
trägliche Rohstoffe und Sekundärbau-
stoffe verwendet werden.“

Es ist also eine Frage der Zeit, dass auch für 
diese Anforderung ein Nachweis im Zuge 
der Planung und Errichtung von Gebäuden 
erbracht werden muss, oder es werden die 
Teilaspekte querschnittsartig eingearbei-
tet werden. Im Folgenden sollen Sinnhaftig-
keit, mögliche Szenarien, Belastungen oder 
Hilfestellungen für Planer, Konsulenten und 
Gestalter erörtert werden. Vor allem aber 
soll ein Meinungsbildungsprozess unter 
den Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern 
angestoßen werden. Keine der Aussagen 
bildet eine „Kammermeinung“ ab.
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al usw., gegenläufige Erscheinungen, das heißt, 
ein Produkt ist bei Parameter A sehr gut, bei Pa-
rameter B und C ganz schlecht, beim nächsten 
Bauprodukt ist es wieder umgekehrt. Auch das 
ist ein Grund, warum man eigentlich nur auf 
Gebäudeebene bewerten sollte. Die Messbarkeit 
hat ihre Grenzen, insbesondere wenn sie als Be-
wertungsgrundlage verwendet wird.

Fitz:  
Die Unterscheidung „langfristig wirksam“ ver-
sus „langfristig verträglich“ finde ich zentral. 
Elke Krasny und ich verwenden den Begriff 

„Sorgetragen“. Sorge tragen dafür, dass unse-
re Welt weitergeht, in einem guten Sinn wei-
tergeht, unsere Umwelt, unsere Körper, die 
Dinge. Man kennt Sorgetragen eher als inter-
personelles Konzept, im Sinne von „Ich koche 
dir eine Suppe, wenn du krank bist“. Aber die 
Frage ist, können auch Gebäude, können gan-
ze Quartiere Sorge tragen dafür, dass die Welt 
gut weitergeht? Dieses Langfristig-verträg-
lich-Sein, das ist ganz entscheidend. Unter uns 
herrscht wahrscheinlich weitgehende Überein-
stimmung, dass der Klimawandel menschenge-
macht ist und dass wir darum auch etwas da-
gegen tun können. Das heißt aber nicht, dass 
Menschen per se das Problem sind, sondern es 
geht um eine bestimmte Art des Wirtschaftens 
und um eine bestimmte Art, das Bauen als Pro-
dukt und den Boden als Ware zu sehen.

Maydl:  
Manche definieren Nachhaltigkeit auch als eine 
Kultur der Umsicht.

Rudnicki: 
In dieser Nachhaltigkeitsdebatte muss die Sicht 
auf das große Ganze geschärft werden, nicht 
ausschließlich aufs Detail. Das beginnt bei der 
Raumplanung, z. B., dass Frischluftschleu-
sen für die Stadt beibehalten oder geplant wer-
den und nach diesem Prinzip Gebäude zu po-
sitionieren sind, dass genügend Grünraum in 
der Stadt vorhanden ist. Wenn die Nachhaltig-
keitsziele nur für die Architektur gelten, wäre 
das zu kurz gegriffen. Es geht natürlich auch 
darum, dass Ortschaften und Städte verdich-
tet werden, um die Landschaft nicht zusätzlich 
zu versiegeln. Es geht darum, dass Umbau dem 
Neubau vorzuziehen wäre. Wir wissen, wie viel 
CO2 bei der Zementherstellung freigesetzt wird. 
Das ist eine Horrorzahl. Die Schlussfolgerung 
daraus kann nur sein, dass, wenn schon neu, 
das Gebäude extrem nachhaltig und langlebig 
sein muss.

Maydl:  
Die Frage ist, wie wir mit der Nachhaltigkeits-
anforderung in der Bauprodukteverordnung 
umgehen. In Österreich ignorieren wir sie bis 
jetzt, aber nicht nur in Österreich, auch in den 
meisten anderen Ländern. Das hat auch damit 
zu tun, dass die Europäische Kommission bisher 
keinen Druck gemacht hat, weil man das verein-
fachte Bewertungskonzept „Level(s)“, das ein 
Forschungsinstitut der Kommission entwickelt 
hat, auf seine Eignung testen will. Da läuft nun 
bis Ende dieses Jahres die Pilotphase. Nächstes 
Jahr wird die Kommission dann einige Veran-
staltungen zur Frage, wie wir mit der Grundan-
forderung 7 umgehen sollen, starten.

Sommer: 
Ich glaube, man kann jetzt in der EU zwei Strö-
mungen beobachten. Es gibt Leute, denen al-
les zu weit geht, und dann gibt es eine Sehn-
sucht, dass diese Union mehr Sinn machen soll 
als nur Warenaustausch. Wenn sie mehr Sinn 
machen soll, dann muss man eigentlich von der 
Wahrnehmung des Gebäudes als Ware wieder 
wegkommen. Angelika Fitz hat vorhin gesagt, 
nicht die Menschen sind das Problem, sondern 
die Art des Wirtschaftens. Das ist ein wichti-
ger Satz. Ich finde immer wieder die Frage in-
teressant, ob man auch in eine Verordnung zur 
Nachhaltigkeit hineinbringen könnte, dass sie 
über den Blickpunkt Ware hinausgehen muss. 
Ob man hier eine Chance hat? Aber wir sind 
ein Rechtsstaat, das kann nicht willkürlich sein. 
Da muss ich Mindestanforderungen festlegen, 
und die muss ich dann wahrscheinlich doch 
messen können.

Trebut: 
Grundsätzlich ist das, was wir z. B. im klimaak-
tiv-Gebäudestandard als Mindestanforderun-
gen zugrunde legen, messbar und tauglich für 
einen administrativen Akt. Diese Mindest-
qualitäten sind auch mit diversen unterschied-
lichen Förderungen verknüpft. Eine mögliche 
neue Bauprodukteverordnung wird sicher nicht 

die umfassende Nachhaltigkeit bringen. Sie 
wird maximal einen weiteren Baustein liefern, 
nämlich dass über die eingesetzten Bauproduk-
te mehr Klarheit herrscht. Dass man zumindest 
für die größten Baumassen nachweist, wo sie 
herkommen, wie sie erzeugt wurden und wo sie 
am „end of life“ eines Gebäudes hingehen. Mehr 
kann es nicht sein. Wir haben bei klimaaktiv 
nach dem Vorbild des 2.000-Watt-Systems der 
Schweiz einen Kriterienkatalog für Siedlungen 
und Quartiere entwickelt. Da merken wir aber, 
wenn es um die graue Energie von Baustoffen 
geht, dass die Frage, ob ich den einen oder ande-
ren Baustoff verwende, eine deutlich geringere 
Auswirkung auf die Energie- und CO2-Bilanz 
des Quartiers hat als die Kompaktheit oder die 
Größe der Kubaturen, geschweige denn die Mi-
schung der Nutzungen oder der Verkehr. 

Maydl:  
Wir haben einen europaweit harmonisierten 
Rahmen zur Bewertung der Nachhaltigkeit 
von Bauwerken, erstens Gebäuden, zweitens In-
frastrukturbauwerken, also Ingenieurbauwer-
ken, erstellt, der aber freiwillig ist. Jetzt müssen 
wir zwei Bereiche unterscheiden: den freiwilli-
gen und den obligatorischen Bereich. Die Bau-
produkteverordnung bzw. das nationale Recht 
dazu, die OIB-Richtlinie in Österreich, sind 
verbindlich. Wann kommt nun die Grundan-
forderung  7 dazu? Es zeichnet sich ein Konnex 
zwischen dem freiwilligen Normbereich und 
dem verbindlichen Bereich der Bauprodukte-
verordnung ab, nämlich über die Leistungser-
klärungen. In Zukunft werden die Produkt-TCs 
(Technical Committees), die die Anforderungen 
an die Bauprodukte formulieren, die relevanten 
Vorgaben der EN 15804 in die Leistungserklä-
rung hineinnehmen, einschließlich einer Refe-
renzlebensdauer, wie auch immer diese zu be-
stimmen ist und von wem das bestimmt wird. 
Damit haben wir erstmals einen Zwang, diese 
Aspekte bei der Auswahl von Bauprodukten zu 
berücksichtigen. 

Noch eine Anmerkung: Ich kann als Be-
tontechnologe hier nicht einfach im Raum ste-
hen lassen, dass man sich gut überlegen muss, 
ob man heute noch in Beton baut. Erstens ein-
mal: Was ist, jedenfalls in vielen Anwendungs-
fällen, die Alternative? Zweitens ist gerade Be-
ton ein sehr gutes Beispiel, warum man nicht 
auf Produktebene bewerten kann. Es wäre ein 
Schwachsinn, ein Kilo Holz mit einem Kilo 
Beton, mit einem Kilo Stahl zu vergleichen. Es 
kommt darauf an, was in dem Gebäude pro 
Quadratmeter Nutzfläche über den ganzen Le-
benszyklus an Umweltwirkungen auftritt. Eine 
ähnliche Situation gab es beim Stahlbau. Die 
Herstellung von Stahl ist natürlich sehr ener-
gieintensiv, die Energiebilanz wird jedoch er-
heblich besser, wenn Stahl (Elektrostahl) aus 
Schrott erschmolzen wird. Wenn Sie heute die 
Ökobilanz eines Stahlhochbaus erstellen, wer-
den Sie sehen, dass ein klassischer Stahlskelett-
bau größenordnungsmäßig nur 25 Kilo Stahl 
pro Quadratmeter Nutzfläche benötigt. Wir 
haben solche Analysen an unserem Institut ge-
macht und verschiedene Bauweisen miteinan-
der verglichen. Also bitte nur auf Gebäudeebe-
ne bewerten, nicht auf Produktebene. Und über 
den gesamten Lebenszyklus!

Rudnicki: 
Was ich beim Thema Bauprodukte auch span-
nend fände: Wenn der Nutzer, also der Käufer 
oder Mieter von Architektur, einen Nachhaltig-
keitsausweis bekäme mit der Information, ob 
die verwendeten Materialien nachhaltig sind 
oder nicht. Viele Benutzerinnen und Benut-
zer würde das sicher sehr interessieren, und es 
könnte ein Wettbewerbsvorteil sein. Ein zusätz-
liches wichtiges Thema wäre z. B. eine Ände-
rung der notwendigen Raumhöhen in der Bau-
ordnung. Ein Aufenthaltsraum mit einer Höhe 
von 2,80 anstatt 2,50 Metern würde Wohnen 
und Arbeiten ermöglichen. Die Umnutzung 
wäre problemlos. Das ist Nachhaltigkeit.

Maydl:  
Das wird nicht alle Bauträger begeistern. Das 
wäre aber sicher etwas für intelligente, weit vo-
rausblickende Auftraggeber und ebensolche 
Nutzer.

Fitz: 
Was das Weit-voraus-Blicken betrifft: Die 
Grundsatzfrage, wenn wir jetzt auf der EU-
Ebene bleiben, ist, inwiefern ist die EU über 
ein Wirtschaftsprojekt hinaus auch ein politi-
sches und kulturelles Projekt? Nur dann wird 

sich wirklich etwas ändern. Bei uns im Archi-
tekturzentrum ist es ganz klar, dass es nicht um 
entweder Gestaltung oder Nachhaltigkeit geht, 
das ist in keiner Weise ein Entweder-oder.

Sommer: 
Ein Gesetz kann ja immer nur eine Mindestan-
forderung bedeuten. Kann das Sinn machen oder 
ist es etwas, was jenseits einer Regelung liegt?

Maydl:  
Ich glaube, um gesetzliche Mindestvorgaben 
werden wir nicht ganz herumkommen. Ich 
würde mir nur wünschen, im geringstmögli-
chen Ausmaß. Viel wichtiger wäre es, den Nut-
zen auf einer breiteren Basis zu vermitteln und 
die Menschen, sowohl die Auftraggeber als 
auch die späteren Nutzer, dahingehend zu bil-
den, wie man den längerfristigen Nutzen erken-
nen kann. Es geht derzeit alles über den kurz-
fristigen Nutzen in der eigenen Brieftasche. 
Das ist ja auch das Problem beim Billigstbie-
terprinzip anstelle des Bestbieterprinzips. Das 
ist eine der wesentlichen Aufgaben von uns und 
unserer Berufsvertretung, dass wir erstens in-
nerhalb der Kollegenschaft dieses Wissen ver-
mitteln und dann in weiterer Folge auch nach 
außen gegenüber den Endkunden.

Rudnicki:  
Uns passierte gerade in der Praxis Folgendes: Wir 
planen einen Wohnbau mit Laubengangerschlie-
ßung. Die Bäder liegen am Laubengang, damit 
sie Fenster zum Lüften erhalten. Was gibt es 
Schöneres, als im Badezimmer das Fenster auf-
zumachen und zu lüften? Der Bauherr hat das 
Fenster nun gestrichen, weil er der Meinung ist, 
die Nutzer können mit Fenstern nicht richtig lüf-
ten und es kommt zu Schimmelbildung im Bad. 
Jetzt wird eine Lüftung eingebaut und die Fenster 
sind entfallen. Das ist für uns sehr enttäuschend, 
denn ein Fenster bringt unserer Meinung nach 
viel mehr Komfort als eine Lüftung. Es ist natür-
lich auch schade, wenn der Bauherr dem Nutzer 
eine richtige Benutzung nicht zutraut.

Maydl:  
War das ein gemeinnütziger Bauträger?

Rudnicki: 
Ja. Zusätzliche Nachhaltigkeitsanforderungen 
könnten eventuell die Planer gegenüber den 
Bauherren in Ihrem Ansinnen auch unterstüt-
zen. Ein zusätzlicher Gedanke wäre mir in der 
Nachhaltigkeitsdebatte noch wichtig: Wenn man, 
wie z. B. in Deutschland, eine staatliche Förde-
rung für raumplanerische Prozesse in Stadt und 
Land einführen könnte, könnten damit Kommu-
nen unterstützt werden, um wirklich nachhalti-
ge Entwicklungen in Gang zu setzen.

Maydl:  
Das ist einer der wesentlichen Ansatzpunk-
te. Nachhaltiges Bauen muss viel früher als in 
der Planung, nämlich in der Projektentwick-
lung und – Jahrzehnte früher – in der Raum-
planung ansetzen.

Trebut: 
Das kann ich nur bestätigen. Das war bei uns 
die Motivation, den klimaaktiv-Kriterienkata-
log für Siedlungen und Quartiere zu entwickeln 
und zu sagen, dass man eben nicht die letzte Ki-
lowattstunde aus der Gebäudehülle herausquet-
schen muss, sondern ab einem gewissen Grad 
effektiver auf der übergeordneten und vorge-
lagerten Ebene steuern kann. Grundsätzlich 
glaube ich aber, dass Mindestanforderungen 
durchaus etwas bewegen können, auch wenn sie 
für sich genommen umfassende Gebäudequali-
täten nicht zufriedenstellend abbilden. Wir fra-
gen uns oft, ob wir beispielsweise nur noch CO2 
als einzigen Indikator für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien im Bereich Klimaschutz 
verwenden sollten. Das ist letztlich die entschei-
dende Messgröße, wenn es um die Klimakrise 
geht: Nur ein kleiner Baustein hinsichtlich der 
Gebäudequalität, aber dafür machen Mindest-
anforderungen natürlich Sinn.

Fitz: 
Spannender fände ich, wenn eher Ziele defi-
niert würden als der Weg dorthin. Und schon 
gar nicht sollte der Weg schon an gewisse Pro-
dukte gebunden sein. Dass man sich auf Min-
destziele einigt, aber dann auf dem Weg dort-
hin doch viel Freiraum und Kreativität zulässt.
—
Redaktion: Nina Krämer-Pölkhofer
—
—
 

„Wie praktikabel ist 
dieser rechtlich-büro-
kratische Zugang zum 
Thema Nachhaltigkeit? 
Wird man dadurch der 
Fragestellung hinrei-
chend gerecht?“
Bernhard Sommer
— 
— 

„Wenn man, wie z. B. 
in Deutschland, eine 
staatliche Förderung 
für raumplanerische 
Prozesse in Stadt und 
Land einführen könnte, 
könnten damit Kommu-
nen unterstützt werden, 
um wirklich nachhaltige 
Entwicklungen in Gang 
zu setzen.“
Evelyn Rudnicki
— 
— 

„Das ist einer der we-
sentlichen Ansatzpunk-
te. Nachhaltiges Bauen 
muss viel früher als in 
der Planung, nämlich in 
der Projektentwicklung 
und – Jahrzehnte früher 

– in der Raumplanung 
ansetzen.“
Peter Maydl
— 
— 



Hintergrund und Intentionen

Die Zusammensetzung des Abfallaufkom-
mens aus dem Jahr 2015 entsprechend dem 
Bundesabfallwirtschaftsplan 2017 zeigt, 
dass mehr als 70 Prozent der Abfälle (Bau- 
und Abbruchabfälle und Aushubmateria-
lien) aus Bautätigkeiten resultieren. Daher 
wurde dieser Industriesektor als prioritä-
res Handlungsfeld für abfallwirtschaftliche 
Maßnahmen festgelegt. Bei ordnungsge-
mäßer Umsetzung der aktuellen Regelun-
gen stellen die Abfälle aus dem Bausektor ein 
großes Recycling-Potential dar.

Bereits im Abfallwirtschaftsgesetz 
(AWG) 2002 wurde eine Verwertungspflicht 
(§ 16 Abs. 7 AWG 2002) für Baurestmassen, 
die bei Bautätigkeiten anfallen und verwer-
tet werden können, festgelegt. Ebenso wurde 
bereits im AWG 2002 die Trennpflicht von 
gefährlichen und nicht gefährlichen Abfäl-
len gesetzlich verankert. Im Rahmen der Re-
cycling-Baustoffverordnung wurden vor ca. 
drei Jahren diese und weitere Regelungen, 
die ein verstärktes Recycling mineralischer 
Baurestmassen durch eine entsprechende 
Schad- und Störstoffentfrachtung vor dem 
maschinellen Abbruch sicherstellen sollen, 
konkretisiert.
 
Erfahrungen aus der Praxis

Schad- und Störstofferkundung 
und Rückbaukonzept

In den vergangenen drei Jahren konnte ein 
eindeutiger Anstieg der Nachfrage nach 
Gutachterleistungen im Bereich von Schad- 
und Störstofferkundungen festgestellt wer-
den. Trotzdem ist nach wie vor festzustellen, 
dass die durch das Abfallrecht bedingten Er-
fordernisse für Abbruchvorhaben vielfach 
bei Bauherren und den im Auftrag der Bau-
herren tätigen Planern noch nicht den erfor-
derlichen Stellenwert einnehmen, um einen 
reibungslosen Ablauf auf Baustellen sicher-
zustellen.

Die Qualität der erbrachten Gutachter-
leistungen im Zusammenhang mit Schad- 
und Störstofferkundungen ist stark unter-
schiedlich, das Leistungsbild nach wie vor 
noch nicht klar etabliert. Der Anspruch der 
Auftraggeber reicht von der Erfüllung ei-
nes formalen Minimalerfordernisses bis 
hin zur Erstellung von Grundlagen für die 
Ausschreibung von Abbruch- und Entsor-
gungsdienstleistungen und zur laufenden 
abfallwirtschaftlichen Begleitung von Ab-
bruchvorhaben.

Erfahrungen und 
Problembereiche 
beim Rückbau von 
Bauwerken aus Sicht 
eines Gutachters

Vielfach wird in der initialen Anfrage seitens 
der Bauherren/Planer hier noch nicht klar 
differenziert, ein gesteigertes Bewusstsein 
der Nachfrager nach diesen Leistungen ist 
jedoch bemerkbar. Eine abfallwirtschaftli-
che Abbruchbegleitung und Fortschreibung 
der vor der Ausschreibung erstellten Rück-
baukonzepte beschränkt sich aktuell auf 
sehr große und komplexe Abbruchvorha-
ben. Bei ordnungsgemäßer Fortschreibung 
eröffnet das Rückbaukonzept wichtige Mög-
lichkeiten des Nachweises einer rechtskon-
formen Abwicklung von Abbruchvorhaben.

Abfallartenzuordnung –
Befugniserfordernis

Die Abfallart der jeweiligen Abfälle wird 
durch die zutreffende Schlüsselnummer 
gemäß Abfallverzeichnisverordnung fest-
gelegt. Dies muss durch den Abfallbesitzer 
erfolgen. Als Abfallbesitzer gilt der Abfall-
ersterzeuger (z. B. der Bauherr) und jede na-
türliche oder juristische Person, die Abfälle 
innehat (z. B. Bauunternehmen).

Der nunmehr vorliegende HP-14-Leitfa-
den sowie der ÖWAV-Altholzsortierleitfaden 
gehen teilweise auf baustellenrelevante Ab-
fallarten und deren Zuordnung ein und wer-
den somit weitere wichtige Hilfestellungen 
in der korrekten Abfallartenzuordnung sein.

In der Praxis ist es vor allem relevant, 
wie der Abfall nach erfolgtem Lösen aus dem 
Bauwerksverbund vorliegt, da sich hier Un-
terschiede in der weiteren Handhabung und 
gegebenenfalls Auswirkungen auf die er-
forderlichen Befugnisumfänge für Entsor-
gungsdienstleister ergeben.

Es ist festzustellen, dass durch im Ver-
gleich zum Rückbaukonzept modifizierte 
Abbruchpraktiken Abfälle (insbesondere 
Störstoffe, aber auch Schadstoffe) teilweise 
nicht als Monofraktionen anfallen und da-
her im Rahmen der Schad- und Störstoffer-
kundung bzw. der Erstellung des Rückbau-
konzepts avisierte Abfälle sowohl in Menge 
als auch in Qualität in der Baustellenpraxis 
teilweise stark differieren. 

Dies soll anhand eines vereinfachten 
praktischen Beispiels einer Ziegelmauer 
mit einer innen unter dem Verputz liegen-
den PAK-haltigen Abdichtungsschicht de-
monstriert werden (siehe Abbildung).

Während das Feststellen des Vorliegens 
der PAK-haltigen Schicht und das sich da-
raus ergebende Ausschließen vom Recyc-

stellt wird. In diesem Punkt sind die Erläu-
terungen zur Recyling-Baustoffverordnung 
des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit 
und Tourismus jedoch eindeutig: Für größe-
re Abbruchvorhaben sind jedenfalls befug-
te Fachpersonen/Fachanstalten mit der Fest-
stellung des Freigabezustands zu befassen.

Resümee

Der ordnungsgemäßen Durchführung 
von Schad- und Störstofferkundungen und 
der korrekten Zuordnung der Abfallarten 
kommt eine steigende Bedeutung in Hin-
blick auf die Erfüllung von Trennpflichten 
und die Sicherstellung der erforderlichen 
Befugnisse der beteiligten Akteure zu. Auf-
grund gegebenenfalls erforderlicher An-
passungen der Abbruchtechniken und des 
möglichen unerwarteten Auftretens wei-
terer Schadstoffe während des konkreten 
Abbruchs wäre eine abfallwirtschaftliche 
Abbruchbegleitung in angepasster Detail-
lierungstiefe zu empfehlen, insbesondere 
da die Bedeutung der Nachweisführung be-
züglich des Vorhandenseins von Schadstof-
fen und deren Entfrachtung aufgrund abfall-
rechtlicher Rahmenbedingungen steigt (um 
aufwendige Untersuchungen zu vermeiden, 
HP 14!).

Ein wesentlicher Problembereich be-
steht in der konkreten Umsetzung von Ab-
bruchvorhaben und insbesondere in der 
Wahrnehmung des Verwertungsgebots 
durch Bauherren und Abbruchfirmen. Eine 
effektive Umsetzung des Verwertungsgebots 
würde eine verstärkte behördliche Vor-Ort-
Kontrolle erfordern. Umsetzbar wäre das am 
ehesten durch eine Verschränkung des Ab-
fall- und Baurechts in dem Sinne, dass die 
Baubehörde mit dem Vollzug der abbruch-
bezogenen Bestimmungen der Recycling-
Baustoffverordnung bzw. des Abfallwirt-
schaftsgesetzes (Verwertungsgebot!) betraut 
wird.
—
Arne M. Ragoßnig
—   
Ingenieurkonsulent für industriellen
Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling
RM Umweltkonsulenten ZT GmbH, Wien

Seit dem Inkrafttreten der Änderung der 
Recycling-Baustoffverordnung kam es zu einem 
starken Anstieg der Nachfrage nach Schad- und 
Störstofferkundungen von Abbruchobjekten. 
Trotzdem ist nach wie vor feststellbar, dass die 
rechtlichen Anforderungen seitens der Bauherren, 
Abbruchfirmen und Gutachter sehr unterschiedlich 
interpretiert und umgesetzt werden. Aus dieser 
Situation resultieren Konfliktpotentiale, mit Risiken 
für alle beteiligten Akteure.
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Recycling-Baustoffverordnung – Schad- und Störstofferkundungen – Status quo

ling jedenfalls eindeutig zur gutachterlichen 
Aufgabe einer Schad- und Störstofferkun-
dung gehört, ist die konkrete Umsetzung im 
Rahmen von Abbruchvorhaben nicht so ein-
deutig und insbesondere von der Implemen-
tierung des Verwertungsgebots abhängig. 
Die Entfernung der PAK-haltigen Schicht 
(gemeinsam mit dem Innenputz), wie dies 
auf Basis der Recycling-Baustoffverordnung 
aufgrund der Aspekte „Schadstoffentfrach-
tung“ sowie „Verwertungsgebot“ durch ei-
nen Gutachter im Rückbaukonzept zu for-
dern wäre, resultiert im Aufkommen eines 
gefährlich kontaminierten Bauschutts, der 
unter der Schlüsselnummer 31441 (g) zu 
entsorgen ist und das Vorliegen der entspre-
chenden Befugnis seitens der mit der Ent-
sorgung des anfallenden Abfalls betrauten 
Firma erfordert. Wenn demgegenüber die 
gesamte Ziegelmauer (inkl. Putz und PAK-
haltiger Schicht) gemeinsam abgebrochen 
wird und die resultierenden Abfälle einer 
Deponierung zugeführt werden, werden die 
geforderten Grenzwerte für das Deponieren 
eingehalten, dem Verwertungsgebot jedoch 
nicht entsprochen. Hier stellt sich die Frage, 
wie ernst es mit dem Verwertungsgebot ist 
und in wessen Verantwortung dessen Um-
setzung liegt.

Freigabezustand

Die Feststellung des Freigabezustands soll 
sicherstellen, dass Schad- und Störstof-
fe sachgerecht aus dem Bauwerksverbund 
entfernt wurden und somit ein maschinel-
ler Rückbau und ein Recycling der minera-
lischen Abfälle erfolgen kann.

Hier besteht die Herausforderung einer 
engen Zusammenarbeit zwischen Bauherr, 
Abbruchdienstleister und Gutachter, um si-
cherzustellen, dass es durch das Freigabeer-
fordernis nicht zu Verzögerungen des Ab-
bruchvorhabens kommt. Erfahrungsgemäß 
ist die Feststellung des Freigabezustands bei 
einer Erstbegehung trotzdem aufgrund un-
genügender Schad- und Störstoffentfrach-
tung in den wenigsten Fällen uneinge-
schränkt möglich.

Es ist auffällig, dass die Dienstleistung 
der Feststellung des Freigabezustands sei-
tens der Auftraggeber vergleichsweise we-
nig nachgefragt wird. Dies scheint darauf 
zurückzuführen zu sein, dass der Freiga-
bezustand vielfach durch rückbaukundige 
Personen des Abbruchdienstleisters festge-

Relevanz der konkreten Abbruchdurchführung für die Abfallartenzuordnung

PAK 20 mg/kg TS UB

Bauschutt (SNr. 31409)

PAK: 0 mg/kg TS

Verputz ca. 3 cm

PAK 0 mg/kg TS UA

Bauschutt (SNr. 31409)
PAK: ca. 450 mg/kg TS

Bauschutt (SNr. 31441 (g))

 PAK: 5.000 mg/kg TS

PAK-haltige Schicht ca. 0,3 cm

PAK: 0 mg/kg TS

Verputz ca. 3 cm

PAK 0 mg/kg TS

Ziegelmauer ca. 80 cm
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Die EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Infor-
mationssicherheit (NIS-RL)1 ist seit mehr als 
zwei Jahren in Kraft, wobei die Umsetzungs-
frist für die Mitgliedstaaten bis 9. Mai 2018 lief. 
Sie reguliert die grundlegenden Erfordernisse 
der europäischen Netzwerksicherheit, wobei 
die Meldepflicht von Cyberangriffen für „Be-
treiber wesentlicher Dienste“2 eine besonde-
re Stellung einnimmt. Dadurch sollen Sicher-
heitsvorfälle und ihre Dimensionen erkennbar 
werden, was Voraussetzung dafür ist, um diese 
im Vorfeld erfolgreich abzuwehren zu können. 
Der Umsetzung der NIS-RL im Zuge des NISG3 

ging ab 2015 ein Rechts- und Technologiedia-
log voraus, der vom Kuratorium Sicheres Ös-
terreich (KSÖ) im Auftrag des Bundesministe-
riums für Inneres und des Bundeskanzleramts 
organisiert und moderiert wurde und an dem 
auch die Fachgruppe Informationstechnologie 
teilgenommen hat. Ziel war es, den Prozess zur 
Erarbeitung eines Cybersicherheitsgesetzes4 in 
Österreich zu unterstützen. 

Mit fast achtmonatiger Verspätung setz-
te der österreichische Gesetzgeber die NIS-RL 
mit dem NISG um, wobei alle in der NIS-RL 
genannten Sektoren in § 2 NISG als wesent-
lich bestimmt werden, das sind: Energie, Ver-
kehr, Bankwesen, Finanzmarktinfrastruktu-
ren, Gesundheitswesen, Trinkwasserlieferung 
und -versorgung, digitale Infrastruktur sowie 
Anbieter digitaler Dienste.

Gemäß NIS-RL wird das Risiko definiert 
als „alle mit vernünftigem Aufwand feststellbaren 
Umstände oder Ereignisse, die potenziell nachtei-
lige Auswirkungen auf die Sicherheit von Netz- 
und Informationssystemen haben“; hingegen 
wird im NISG eine davon abweichende Legal-
definition verwendet, Risiko bedeutet dort „alle 
Umstände oder Ereignisse, die potenziell nachtei-
lige Auswirkungen auf die Sicherheit von Netz- 
und Informationssystemen haben“. Im NISG 
fehlt also der „vernünftige Aufwand“. Die Stel-
lungnahme zum Ministerialentwurf des NISG 
der Bundeskammer der Ziviltechniker5 for-
derte u. a. die Verankerung des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes, der sich in Art. 14 Abs. 1 
NIS-RL findet, um überschießende Maßnah-
men per se zu vermeiden. In dieser Bestim-
mung wird die Verhältnismäßigkeit nicht nur 
angesprochen, sondern auch näher definiert. 
In der beschlossenen finalen Version des NISG 
findet sich nun in §§ 21 und 22 Abs. 1 bei den zu 
treffenden Sicherheitsvorkehrungen ebendie-
ser „vernünftige Aufwand“ beim feststellbaren 
Risiko wieder. Ansonsten wäre eine allumfas-
sende Risikoanalyse durchzuführen, was ei-
nem „Gold Plating“ entspräche.

Im Ministerialentwurf zum NISG sowie 
in den Erläuterungen zum Ministerialentwurf 
fand sich weiters kein einziger Hinweis auf die 
Umsetzung der in der NIS-RL geforderten um-
fassenden Vertraulichkeitsbestimmungen, ob-
wohl auch in der Empfehlung 17 des Whitepa-
pers des KSÖ gefordert wird, dass analog zu  
§ 15 ZTG6 das Cybersicherheitsgesetz eine ge-
nerelle Regelung zur Verschwiegenheit bzw. 
Vertraulichkeit beinhalten sollte. Letztlich sind 
die Auflagen zur mehrfach in der NIS-RL gefor-
derten Vertraulichkeit nur in wenigen Punk-
ten im NISG umgesetzt worden, was zu einer 
Rechtsunsicherheit führen kann.

Auf dem Internationalen Rechtsinforma-
tik Symposion IRIS 2019, das vom 21. bis 23. 
Februar an der Universität Salzburg stattfand, 
wurde in diesem Zusammenhang von Thomas 
Hrdinka, Vorsitzender der Bundesfachgruppe 
Informationstechnologie, der Beitrag „Rechts-
folgen der Evolution von SCADA7 hin zum IoT“ 

NISG

vorgestellt. Das IoT (Internet of Things) ist eine 
Weiterentwicklung der in Prozesssteuerungs-
anlagen üblicherweise isolierten SCADA-Syste-
me hin zu flexiblen und millionenfach vernetz-
ten Komponenten mit Sensoren und Aktoren, 
deren potenzielle Einsatzgebiete jene der NIS-
RL weitaus übertreffen. Es werden somit nicht 
nur wesentliche Dienste mit neuen Risiken der 
Cybersicherheit konfrontiert, sondern auch 
Haushalte, der öffentliche Dienst, KMU u. v. m.  
Beim Einsatz des IoT stellt sich weiters insbe-
sondere bei Haushalten, aber auch bei Unter-
nehmen die Frage der Privatsphäre, wobei hier 
gemäß DSGVO8  ebenso der Stand der Tech-
nik für die Gewährleistung der Sicherheit ein-
zuhalten ist.9 IoT-Systeme erfordern zusätz-
lich spezifische Sicherheitsvorkehrungen und 
Risikoanalysen in Richtung personenbezoge-
nen Datenschutz. Während bei SCADA zumin-
dest eine entsprechende US-Sicherheitsnorm10  
existiert (ein europäisches Pendant fehlt), wird 
beim IoT derzeit vollkommenes Neuland be-
treten. Der Stand der Technik gründet daher 
in diesem Bereich hauptsächlich auf Sachver-
ständigenwissen, aber immerhin wird in den 
USA an einer entsprechenden Sicherheitsnorm11  
für IoT-Systeme gearbeitet, die Gerätesicher-
heit, Datensicherheit und den Schutz der Pri-
vatsphäre umfasst. 

Bezüglich des Standes der Technik im IT-
Sicherheitsbereich forderte die Bundeskammer 
der Ziviltechniker in ihrer Stellungnahme, dass 
das NISG zumindest eine Konkretisierung be-
inhalten solle wie: „Auf Grund der weitreichen-
den gesellschaftlichen Auswirkungen ist bei den 
technischen und organisatorischen Vorkehrungen 
der Stand der Technik zu berücksichtigen. Stand 

Ein kritischer Beitrag  
der Fachgruppe  
Informationstechnologie.

der Technik in diesem Sinne ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung 
einer Maßnahme zum Schutz der Funktionsfä-
higkeit von informationstechnischen Systemen, 
Komponenten oder Prozessen gegen Beeinträchti-
gungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizi-
tät und Vertraulichkeit gesichert erscheinen lässt. 
Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind 
insbesondere einschlägige internationale, europä-
ische und nationale Normen und Standards her-
anzuziehen, aber auch vergleichbare Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, die mit Er-
folg in der Praxis erprobt wurden. Die Verpflich-
tung zur Berücksichtigung des Standes der Tech-
nik schließt die Möglichkeit zum Einsatz solcher 
Vorkehrungen nicht aus, die einen ebenso effek-
tiven Schutz wie die anerkannten Vorkehrungen 
nach dem Stand der Technik bieten.“

Jedenfalls sind die Folgen einer Nichtum-
setzung der dem Stand der Technik entspre-
chenden Sicherheitsvorkehrungen sowohl bei 
SCADA als auch beim IoT haftungsrelevant, 
und wenn bei einem Hackerangriff keine spezi-
fische Sicherheitseinrichtung überwunden wer-
den muss, so bleibt diese Tätigkeit ohne straf-
rechtlichen Schutz.12 Aus diesen Gründen wäre 
es geboten, sowohl das NISG, das die gut ge-
meinte NIS-RL umsetzt, als auch andere rele-
vante Materialien nachzubessern.
—
Thomas Hrdinka,
stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe 
Informationstechnologie
—
—

Das Netz- und Informations- 
systemsicherheitsgesetz

IT-Ziviltechniker sorgen für Sicherheit
Wir freuen uns über die schnelle Reaktion der Tageszeitung „Die Presse“: 
Ein paar Stunden nach unserer Presseaussendung „Cyberkriminalität auf dem Vormarsch: 
Ziviltechniker sorgen für verstärkte Internet-Sicherheit“ wurden die IT-Ziviltechniker 
schon in der Printausgabe der „Presse“ vom 11. Mai 2019 zitiert. 
Ja, die Attacken nehmen zu, aber es gibt einen hoch spezialisierten Berufsstand, 
der rasch hilft: IT-Ziviltechniker sind eine Expertengruppe von Sachverständigen, 
staatlich befugt und auf dem gesamten Fachbereich der Informationstechnologie 
prüfend, überwachend und zertifizierend tätig. 
Den direkten Link zur Fachgruppe Informationstechnologie und zu ihren 
Arbeitsschwerpunkten finden Sie auf unserer Website unter „Über uns“, 
Politische Organisation“, „Sektion IngenieurkonsulentInnen“. – N K P
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Sicherheit im Internet wird zu einem immer größeren Thema – die Zahl der Cyberangriffe nimmt deutlich zu. [ Reuters ]

Da war eine
massive kriminelle
Energie dahinter.
Der IT-Forensiker
Thomas Hrdinka über den
jüngsten Cyberangriff auf
die Computersysteme der
Stadt Wien

Westenthaler:
Ermittlungen
eingestellt
Auch der Vorwurf der
Falschaussage ist vom Tisch.

Wien. Das Strafverfahren gegen
den ehemaligen FPÖ- und
BZÖ-Politiker Peter Westentha-
ler wurde zur Gänze eingestellt.
Dies teilte Westenthalers An-
walt Thomas Kralik am Freitag
mit. Die Korruptionsstaatsan-
waltschaft bestätigte dies.

Zuletzt war nur noch wegen
des Verdachts der falschen Be-
weisaussage ermittelt worden.
Ermittlungen gegenWestentha-
ler waren nach einer Anzeige
des ehemaligen SK-Rapid-
Wien-Torhüters und späteren
Geschäftspartners des Glücks-
spielkonzerns Novomatic, Peter
Barthold, ins Rollen gekom-
men. Wie „Die Presse“ berich-
tete, wurde anfangs wegen des
Verdachts des schweren Be-
trugs ermittelt. Diese Vorwürfe
wurden schon im Februar fal-
len gelassen, weil sie nicht
nachzuweisen waren. In der
Einstellungsentscheidung wa-
ren die Angaben von Barthold
als „vielfach widersprüchlich“
und als „nicht lebensnah“ be-
zeichnet worden.

Geldübergaben unbewiesen
Inhaltlich war es hauptsächlich
um folgende Vorwürfe gegan-
gen: Westenthaler war angelas-
tet worden, dass er sich von der
Novomatic habe „anfüttern“
lassen. So soll es von 2009 bis
2014 zu monatlichen Geldüber-
gaben gekommen sein. Dies
ließ sich aber eben nicht erhär-
ten. Westenthaler selbst hatte
sämtliche Vorwürfe stets ent-
schieden in Abrede gestellt.

Der nun – ebenfalls einge-
stellte – Falschaussagevorwurf
hatte sich um eine Aussage des
Ex-Politikers in einem zur Causa
Novomatic geführten Zivilpro-
zess gedreht. Unter dem Strich
blieb also nichts übrig. (m. s.)

NACHRICHTEN

Motorradfahrer stirbt
bei Aufprall auf Kirche
In Maria Enzersdorf bei Möd-
ling ist ein Motorradfahrer am
Freitag mit seinem Gefährt ge-
gen ein Kirchenportal gekracht.
Dabei wurde der Lenker aus
dem Sitz geschleudert. Er erlag
an Ort und Stelle seinen Verlet-
zungen. Das Kirchenportal
musste wegen der Wucht des
Aufpralls gestützt werden.

Sanitäter bei Unfall
schwer verletzt
Ein 27-jähriger Sanitäter ist bei
einem Verkehrsunfall in Wien-
Hütteldorf schwer verletzt wor-
den. Ein 56-jähriger Autolenker
war nach eigenen Angaben we-
gen Hustens in Atemnot gera-
ten und hatte die Kontrolle
über das Fahrzeug verloren. Es
erfasste den jungen Mann, der
gerade aus einem Rettungsfahr-
zeug ausgestiegen war.

Nuntius nimmt
(endlich) die Arbeit auf
Zweieinhalb Monate nach sei-
ner Ernennung übersiedelt
Nuntius Erzbischof Pedro Ló-
pez Quintana (65) am Samstag
nach Wien. Am Montag wird
der gebürtige Spanier den Vize-
vorsitzenden der Bischofskon-
ferenz, Erzbischof Franz Lack-
ner, treffen. Kardinal Christoph
Schönborn erholt sich von sei-
ner Prostatakrebs-Operation.

Die größte
Cyberattacke
auf Wien

Netzwerk. Der
kürzliche Angriff auf
das Computersystem
der Stadt war die
größte Attacke, die dort
je verzeichnet wurde.

VON MARTIN STUHLPFARRER

Wien. „Da war eine massive krimi-
nelle Energie dahinter.“ Es sind
klare Worte, die Thomas Hrdinka,
Ziviltechniker für IT und einer der
wenigen österreichischen IT-Fo-
rensiker, zum Cyberangriff auf die
Stadt Wien findet („Die Presse“ be-
richtete). Dass es nur ein paar
„Computer-Kids“ waren, die das
Computernetzwerk der Stadt atta-
ckierten und kurzzeitig lahmleg-
ten, ist für Hrdinka ausgeschlos-
sen: „Es war ein großer Angriff.“

Das bestätigt auch Robin Hei-
lig, der als Digitalisierungsexperte
der MA01 für die Cybersicherheit
der Stadt zuständig ist: „Einen An-
griff wie diesen haben wir noch nie
erlebt.“ Das sei der größte Angriff
auf das Netzwerk der Stadt bisher
gewesen. „Es war, als hätten Tau-
sende Wiener gleichzeitig mit der-
selben Aktion über Stunden hin-
weg auf die Computersysteme der
Stadt zugegriffen“, so Heilig.

Eine Folge war ein rund
2,5 Stunden langer Systemausfall
bei der Beantragung von Wahlkar-
ten für die EU-Wahl am 26. Mai –
für jene, die persönlich ihre Wahl-
karten am Magistratischen Be-
zirksamt abholen wollten. Wurde
als Folge die Sicherheit des Netz-
werks der Stadt nochmals gezielt
überprüft? „Unser Sicherheitsteam
macht das laufend – das ist tägli-
che Praxis“, meint der Stadt-Wien-
Experte, der in ein rund 20-köpfi-
ges Cybersecurity-Team eingebet-
tet ist: Denn Angriffe auf das Netz-
werk der Stadt würden zum Tages-
geschäft gehören. Allerdings sei
der Umfang des jüngsten Cyberan-
griffs um das 20- bis 40-Fache über
einem normalen Angriff gelegen.

Wie ist der Angriff genau abge-
laufen? „Er ist in der Nacht von
Montag auf Dienstag erfolgt – in

einer Größenordnung und Kom-
plexität, wie wir es noch nie erlebt
haben“, meint Heilig. Dieser An-
griff konnte schlussendlich abge-
wehrt werden. Stunden später kam
allerdings eine zwei-
te Angriffswelle, „die
völlig anders abge-
laufen ist als die ers-
te“, meint Heilig. Die
Folge war ein instabi-
les Netzwerk und
eben die Probleme
bei denWahlkarten.

Wie wird ein der-
artiger Angriff ausge-
führt? „Um eine so-
genannte DDoS-At-
tacke durchzuführen, muss ich de-
zentrale Systeme hacken und dort
Schadsoftware platzieren“, erklärt
Hrdinka. Das bedeutet: Mit z.B.
einem Trojaner werden weltweit
Tausende oder Millionen privater
Computer und Computersysteme
von Firmen und oft auch öffentli-

chen Institutionen infiziert, also
gehackt. Dadurch können die Kri-
minellen diese Computer aus der
Ferne steuern. Der Angriff wird ge-
startet, indem allen infizierten

Computern von dem
Hacker der Befehl ge-
geben wird, gleichzei-
tig Anfragen an das
Ziel (z.B. das Netzwerk
der Stadt Wien) zu
senden. Unter der Last
der Lawine von Anfra-
gen wird das betroffe-
ne System immer lang-
samer, bis es zusam-
menbricht und nichts
mehr geht.

Derartige Angriffe können über
Stunden oder Tage gehen, während
die Benutzer der infizierten Com-
puter nicht einmal selbst bemer-
ken, dass ihr Computer infiziert ist
und für einen Angriff missbraucht
wird: „Das ist natürlich ein klassi-
scher Hackerangriff, auch wenn die

Stadt von einer sogenannten
DDoS-Attacke spricht, weil bei
dem Angriff keine Daten entwen-
det worden sein sollen“, erklärt
Hrdinka, der auch IT-Gerichtssach-
verständiger ist. Nachsatz: Eine
DDoS-Attacke, die zum Ausfall
eines Computernetzwerks führe,
würden Kriminelle oft nutzen, um
Hintertüren in dem angegriffenen
System zu suchen bzw. zu öffnen –
womit die Angreifer an sensible
Daten gelangen könnten. Dazu hält
Heilig aber nochmals dezidiert fest:
Die Angreifer hätten weder auf per-
sonenbezogene Daten noch an-
dere Daten Zugriff gehabt. Es hätte
nur Probleme bei der Stabilität des
Netzwerks gegeben.

Auf die Experten der Stadt war-
tet jedenfalls noch einige Arbeit.
Denn laut Hrdinka ist es nur eine
Frage der Zeit, bis der nächste An-
griff kommt: „Der Trend verstärkt
sich – Cyberangriffe werden aktuell
immer häufiger.“

Wie das KH Nord zur Klinik Floridsdorf wird
Lokalaugenschein. In dem vor der Eröffnung stehenden Krankenhaus (KH) Wien Nord wird dieser Tage
der Ernstfall geprobt. Neuerdings auch unter medialer Beobachtung.

VON MANFRED SEEH

Wien. Was kann man tun, wenn
eine Marke in der Öffentlichkeit
nicht ganz so gut dasteht? Natür-
lich: Man nimmt eine Imagepoli-
tur vor. Letzteres passiert gerade
mit demKrankenhaus Nord.

Lang vor der nun bevorstehen-
den Eröffnung als Hort von Skan-
dalen bekannt geworden, kommt
der medizinische Betrieb langsam
in die Gänge. Am Freitag fand eine
Übung von Notaufnahme- und La-
borpersonal statt. Ausgewählte
Medien waren dabei. Gleich vor-
weg: Alles funktionierte. (Weitere)
Pannen blieben aus.

Nein, Gesundheitsstadtrat Pe-
ter Hacker (SPÖ) war nicht mitge-
kommen, um wieder einen Luft-
sprung für Fotografen zu machen,
wie dies vor ein paar Monaten
anlässlich der Fertigstellung des in
Floridsdorf (Brünner Straße 68)
liegenden Gebäudekomplexes der
Fall war. Diesmal stand die Simu-
lation eines akuten Falls an der Ta-
gesordnung.

So etwas wie jäher Trubel er-
füllte die modernen, hellen Gänge.
Zwischen Berichterstattern und
Fotografen unterzogen sich die für
den Probebetrieb eingeteilten Mit-
arbeiter, angeführt von der ärztli-
chen Direktorin, Margot Löbl, tap-
fer einer medialen Observation.
Die Übungsannahme war auch für
medizinische Laien verständlich:

Eine Frau kam zum Schalter, den
die Schriftzüge „Notfall“ und „Erst-
einschätzung“ zieren – und klagte
über Bauchschmerz.

Minutenschneller Blutbefund
In einem Tempo, nach dem sich
die zukünftigen echten Patienten
wohl noch sehnen werden, wurde
der Darstellerin geholfen. Hinle-
gen, Blutdruck messen – und da
war er schon: der ganze Stolz des
KH Nord, die hoch automatisierte
Untersuchung des Blutes.

Dieses, frisch abgenommen,
wandert per technisierter Rohrpost
in Sekunden in ein hypermodernes
Labor, in dem esmehrere Stationen
durchläuft. Maschinelle Greifarme
reichen das Röhrchen weiter und
weiter, bis am Ende eine umfängli-

che Analyse „ausgespuckt“ wird.
Geht es um einen einfachen Blut-
befund, dauert es nur Minuten, ehe
das Ergebnis vorliegt. Also nein,
das KH Nord, ist nicht nur ein ein-
ziger Skandal. Da steckt sichtlich
viel Medizintechnik darin – was
nun auch von den anwesenden
Ärzten glaubhaft bestätigt wurde.

Wie schützt man sich eigent-
lich gegen die schädliche Strah-
lung von außen? Dies zu fragen
wäre wohl nur wenigen Zeitgenos-
sen eingefallen, wäre da nicht die-
se leidige Affäre um den Energeti-
ker durch alle Medien gegangen,
der um 95.000 Euro einen ebenso
geheimnisvollen wie unsichtbaren
Schutzring um das Spital gelegt
hat (der Krankenanstaltenverbund
versucht derzeit, das Geld zurück-

zuklagen). „Strahlung ist für uns
kein Thema“, antwortet Direktorin
Löbl geduldig. Man verwende, wie
etliche andere Einrichtungen
auch, standardmäßige Kupferab-
schirmungen, die längst eingebaut
seien.

Es kann also losgehen. 16 Ope-
rationssäle und 800 Betten warten
auf Patienten. 2500 Mitarbeiter,
darunter etwa 450 Ärzte sollen
Dienst tun. Auf 250.000 Ambulanz-
besuche, 46.000 stationäre Aufent-
halte und 17.000 Operationen pro
Jahr ist man eingestellt.

Echtbetrieb ab 3. Juni
Ab 3. Juni läuft der Echtbetrieb
schrittweise an. Im September soll
Vollbetrieb herrschen. Drei Kran-
kenhausstandorte werden in das
neue Zentrum übergehen: die
Semmelweis-Frauenklinik, das Or-
thopädische Krankenhaus Gerst-
hof und das Krankenhaus Florids-
dorf. Dazu übersiedeln Abteilun-
gen aus anderen Spitälern.

Abzuwarten bleibt, wie die Be-
völkerung das Haus aufnimmt, das
durch Bauverzögerungen und Kos-
tenexplosionen (Errichtungskos-
ten: circa 1,3 Milliarden Euro) auf-
gefallen ist. Klar ist: Mit Jänner
2020 – dies dürfte imagemäßig
nicht unklug sein – wird der „we-
nig prickelnde“ (Copyright: Peter
Hacker) Eigenname abgeschafft.
Dann heißt das KH Nord nämlich
Klinik Floridsdorf.

Das hoch techni-
sierte Labor, in
dem Blutunter-
suchungen vorge-
nommen werden,
zählt zu den
Prunkstücken des
KH Nord.
[ Clemens Fabry ]

10 WIEN SAMSTAG, 11. MAI 2019

https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/E_Bilder_News/News_2018_19_PDF/DiePresse_IT_20190517.pdf
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190510_OTS0190/cyberkriminalitaet-auf-dem-vormarsch-ziviltechniker-sorgen-fuer-verstaerkte-internet-sicherheit-bild
https://wien.arching.at/ueber_uns/politische_organisation/sektion_ingenieurkonsulentinnen/fg_informationstechnologie.html
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23. Mai 2019

Ausg,zt:eckt is

#sicherplanenwirkt, die Eröffnung der Architekturtage 2019 von und mit (von links) 
Bernhard Sommer (Vizepräsident), Thomas Hoppe (Vorsitzender der Sektion ArchitektInnen), 
Markus Taxer (Ausschuss Newcomer), Mladen Jadric (stellvertretender Vorsitzender der 
Sektion ArchitektInnen), Katharina Fröch (Vorsitzende des Ausschusses Wettbewerbe), 
Daniel Fügenschuh (Vizepräsident der Bundeskammer und Vorsitzender der Bundessektion 
Architekten), Christian Kühn (Vizepräsident des Vereins Architekturtage)

Fo
to

s:
 K

am
m

er
 d

er
 Z

iv
ilt

ec
hn

ik
er

In
ne

n 
W

.N
Ö

.B
. /

A
PA

-F
ot

os
er

vi
ce

/F
.-R

oß
bo

th

—
Im Rahmen und zur Feier des zehnjährigen Bestehens lud die 
zt: Kammer alle Interessierten zum offiziellen Eröffnungsfest der 
Architekturtage 2019, die unter dem Ehrenschutz von Bundes-
präsident Dr. Alexander Van der Bellen standen. Die Wiener 
Karlsgasse wurde an diesem Nachmittag und Abend rund um 
das Kammerhaus für den Verkehr gesperrt und zur Grill- und 
Wohlfühlmeile. Wir freuten uns über Liegestühle statt Autos, 
Bäume statt Asphaltfläche, chillige DJ-Lounge statt Hupkonzert 
und bedanken uns bei allen herzlich fürs Vorbeikommen! 
Sie haben mit Ihrer Anwesenheit und den vielen interessanten 
Gesprächen wesentlich zum Gelingen beigetragen. Schön war,s! 
Hier finden Sie einen kleinen Auszug der Bildergalerie. 
Alles Fotos gibt,s auf der Kammerwebsite wien.arching.at 
unter „Veranstaltungen“. 
— 
N K P
—
—

„Ausg’zt:eckt is“ – namensgebend für das Eröffnungsfest 2019 war das 
neue Steckschild an der Fassade des Kammerhauses in der Karlsgasse 9.

https://architekturtage.at/2019/
https://wien.arching.at/aktuelles/veranstaltungen.html
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Novelle

Das Ziviltechnikergesetz 2019 

—
Sieht man von einzelnen kleineren und mittel-
großen Novellen ab, waren das Berufsgesetz 
der Ziviltechniker (ZTG 1993) und das Orga-
nisationsgesetz (ZTKG 1993) als Stammgeset-
ze rund 25 Jahre in Kraft. Am 24. April 2019 
wurde das neue Ziviltechnikergesetz „ZTG 
2019“ kundgemacht (BGBl. I 29/2019), das ab 
1. Juli 2019 die bisherigen Bestimmungen er-
setzen wird und künftig die einzige gesetzliche 
Grundlage im Berufs- und Organisationsrecht 
der Ziviltechniker bildet. Sprich „aus zwei wird 
eins“. Zur besseren Übersicht werden alle we-
sentlichen Änderungen nach Themenblöcken 
gegliedert vorgestellt. 
—

Der Berufszugang
Die Grundvoraussetzungen, nämlich der Ab-
schluss eines einschlägigen Universitäts- bzw. 
Fachhochschulstudiums sowie eine mindes-
tens dreijährige Berufspraxis, sind gleich ge-
blieben. Zentrale Neuerung ist die Möglichkeit, 
künftig schon Praxiszeiten, die während des 
Masterstudiums oder des letzten Abschnitts 
des Diplomstudiums, Magisterstudiums, Fach-
hochschul-Diplomstudiengangs oder Fach-
hochschul-Magisterstudiengangs absolviert 
wurden, in einem Ausmaß von bis zu zwölf 
Monaten anrechnen zu lassen. Dies betrifft al-
lerdings nicht die Spezialpraxis („Baustellen-
praxis“), die bei Absolventen des Studiums der 
Architektur und bei Absolventen eines auf ei-
nem bautechnischen Fachgebiet gelegenen Stu-
diums bzw. Fachhochschul-Studiengangs ge-
fordert wird. Hat man also z. B. Architektur 
studiert und nach dem Bachelor bereits fachein-
schlägig zwölf Monate gearbeitet, müssen noch 
mindestens zwölf Monate „Baustellenpraxis“ 
sowie zwölf Monate sonstige Praxis absolviert 
werden, um im Idealfall zwei Jahre nach Stu-
dienabschluss bereits zur Ziviltechnikerprü-
fung antreten zu können. In Zukunft wird man 
im Antragsverfahren auch das Bachelorzeug-
nis einreichen müssen, wenn Praxiszeiten vor 
dem Studienabschluss angerechnet werden sol-
len. An den Formalerfordernissen – Absolvie-
rung der Praxis in einem Dienstverhältnis ein-
schließlich freier Dienstverträge, als persönlich 
ausübender Gewerbetreibender eines regle-
mentierten Gewerbes, im öffentlichen Dienst – 
ändert sich nichts. Somit kann auch eine Praxis 
als „tätiger Gesellschafter“ oder „tätiger Kom-
manditist“ nicht angerechnet werden. Geändert 
hat sich die Prüfungsgebühr. Diese beträgt ab 
dem 1. Juli 2019, in Abhängigkeit vom Gehalts-
gesetz, rund 600 Euro. Ebenfalls neu im Zu-
sammenhang mit der Prüfungszulassung ist, 
dass künftig BWL- und Verwaltungsrechts-
zeugnisse maximal zehn Jahre alt sein dürfen, 
um angerechnet werden zu können.
—

Die Berufsausübung
Am umfassenden Berufsbild der Ziviltechniker 
hat sich im Grunde nichts geändert. Die Befug-
nis erstreckt sich vom Planen und Beraten über 
die organisatorische und kommerzielle Ab-
wicklung von Projekten bis hin zur berufsmä-
ßigen Parteienvertretung. Klargestellt wird im 
neuen ZTG, dass die berufsmäßige Vertretung 

die Vertretung vor Verwaltungsbehörden, Kör-
perschaften öffentlichen Rechts und Gerichten 
umfasst. Eine wesentliche Neuerung ist, dass in 
Zukunft die Befugnis während der Dauer ei-
nes privaten einschlägigen Dienstverhältnis-
ses ausgeübt werden darf, sofern es sich um ein 
Dienstverhältnis zu einem Ziviltechniker oder 
einer Ziviltechnikergesellschaft handelt. Das 
heißt, als Mitarbeiter in einem Ziviltechniker-
büro kann man künftig mit aufrechter Befug-
nis auch eigene Projekte machen. Allerdings 
gilt auch das Angestelltengesetz und der Kol-
lektivvertrag, wo normiert ist, dass Mitarbei-
ter ohne Bewilligung des Dienstgebers weder 
ein selbständiges kaufmännisches Unterneh-
men betreiben noch in dem Geschäftszweig 
des Dienstgebers für eigene oder fremde Rech-
nung Geschäfte machen dürfen und dass es 
auch nicht erlaubt ist, an einem Wettbewerb 
im Fachgebiet des Dienstgebers teilzunehmen, 
außer dieser erteilt seine Zustimmung. Zusam-
mengefasst: Ohne Einverständnis des Arbeit-
gebers kann die aufrechte Befugnis nicht ge-
nützt werden. Die aktive Befugnis kann aber 
auch nicht dafür „genützt“ werden, dass der 
Mitarbeiter mit seinem eigenen Langstempel/
seinem Rundsiegel die Unterlagen, Pläne, Ur-
kunden usw. des Dienstgebers stempelt und 
fertigt. Der Dienstgeber bleibt ja Vertragspart-
ner des Auftraggebers und hat konsequenter-
weise selbst zu stempeln und zu unterfertigen. 
Nur wenn der Mitarbeiter selbständig eigene 
Projekte übernimmt, verwendet er auch seinen 
eigenen Stempel.

Schon das derzeitige ZTG enthält eine Fort-
bildungsverpflichtung für Ziviltechniker. Das 
ZTG 2019 sieht nun vor, dass die Bundeskam-
mer der Ziviltechniker die Fortbildungsver-
pflichtung mittels Verordnungen, die von den 
beiden Bundessektionen beschlossen werden, 
zu konkretisieren hat. Welche Inhalte dies kon-
kret sein werden und wann die Verordnungen 
in Kraft treten, kann zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch nicht gesagt werden.
—

Die Stellvertretungs-
regelungen
Gänzlich neu sind die in den §§ 20–22 ZTG 
2019 vorgesehenen Stellvertretungsregelungen, 
die in Anlehnung an das WTBG (Wirtschafts-
treuhandberufsgesetz) geschaffen wurden. 
Drei unterschiedliche Varianten der Stellver-
tretung sind ab 1. Juli 2019 vorgesehen.

Da ist zunächst die sogenannte „Bestel-
lungsberechtigung“: Ziviltechniker können 
sich bei Verhinderung durch einen anderen Zi-
viltechniker vertreten lassen, wobei natürlich 
nur einschlägig übereinstimmende Befugnisse 
infrage kommen. Der Vertretene hat der Kam-
mer die Bestellung seines Vertreters unverzüg-
lich bekannt zu geben. Der Stellvertreter hat die 
Kanzlei des Vertretenen im vollen Umfang in 
eigener Verantwortung mit dem Hinweis auf 
seine Funktion als Stellvertreter und im Namen 
und auf Rechnung des Vertretenen zu betreuen 
und verwendet auch sein eigenes Siegel. 

Bei voraussichtlich länger dauernder Ver-
hinderung sind Ziviltechniker verpflichtet, ei-
nen Kollegen mit der Stellvertretung zu be-

trauen („Bestellungsverpflichtung“). Nach 
den Erläuterungen zum ZTG 2019 liegen Fälle 
länger dauernder Verhinderung z. B. bei ernst-
haften Erkrankungen, die einen wochenlangen 
Krankenhausaufenthalt erwarten lassen, oder 
bei mehrere Wochen oder Monate andauernden 
Auslandsaufenthalten, die mit einer Unterbre-
chung der Ziviltechnikertätigkeit einhergehen, 
vor. Kommt der Ziviltechniker der Bestellungs-
verpflichtung nicht nach, hat die Bundeskam-
mer der Ziviltechniker bescheidmäßig einen 
Kanzleikurator zu bestellen. Dieser hat das 
Büro des Vertretenen im vollen Umfang unter 
eigener Verantwortung mit dem Hinweis auf 
seine Funktion als Kanzleikurator und im Na-
men und auf Rechnung des Vertretenen zu be-
treuen. Die eigene Ziviltechnikertätigkeit ist 
strikt von der Tätigkeit für das zu verwaltende 
Büro zu trennen. Daher ist auch bei Beginn und 
bei Beendigung der Vertretungstätigkeit eine 
Vermögensaufstellung zu verfassen. Kanzlei-
kuratoren haben einen Anspruch auf Entloh-
nung.

Im Todesfall ist zur Abwicklung der Kanz-
lei von der Bundeskammer der Ziviltechniker 
ein Substitut zu bestellen („Bestimmungen für 
den Fall des Ablebens“). Der Substitut hat das 
Büro des Verstorbenen im vollen Umfang un-
ter eigener Verantwortung mit dem Hinweis 
auf seine Funktion als Substitut und im Namen 
und auf Rechnung des Nachlasses bzw. der ein-
geantworteten Erben zu betreuen und ebenso 
wie ein Kanzleikurator seine Tätigkeiten strikt 
zu trennen und entsprechende Vermögensauf-
stellungen zu verfassen. Wer als Substitut tätig 
wird, hat Anspruch auf Entlohnung. Da nach 
dem Gesetz auch die Wünsche der Ziviltech-
niker zu berücksichtigen sind, wird empfoh-
len, einen Kollegen als potentiellen Substituten 
namhaft zu machen, sofern dieser bereit ist, im 
Todesfall die Substitution zu übernehmen, und 
dies der Kammer mitzuteilen. 

Sämtliche dargestellten Stellvertretungs-
varianten gelten allerdings nicht im Bereich der 
Ziviltechnikergesellschaften (§ 30 ZTG 2019). 
Weil in diesem Bereich insbesondere im Todes-
fall des geschäftsführenden ZT-Gesellschafters 
die bisherige Regelung („innerhalb von drei 
Monaten muss ein neuer geschäftsführender 
Mehrheitsgesellschafter gefunden werden, oder 
die Befugnis der Ziviltechnikergesellschaft er-
lischt“) als nicht ausreichend angesehen wurde, 
erweitert das ZTG 2019 die Frist auf sechs Mo-
nate (§ 25 Abs. 1 Z 2 ZTG 2019).
—

Die Berufs-
bezeichnungen
Das ZTG 2019 sieht die Möglichkeit vor, dass 
Ingenieurkonsulenten auch die Bezeichnung 

„Zivilingenieur“ führen dürfen. Auf den Be-
fugnisumfang wirkt sich das jedoch nicht aus. 
Mit anderen Worten: Ingenieurkonsulenten 
können künftig neben der Bezeichnung „In-
genieurkonsulent für …“ auch die Bezeichnung 

„Zivilingenieur“ führen, erhalten aber nicht 
die besonderen Rechte, wie z. B. die Ausfüh-
rungsberechtigung, über die die Zivilingeni-
eure nach dem ZTG 1957 verfügen. Ebenfalls 
neu ist, dass die Bundeskammer der Ziviltech-

Mit 1. Juli 2019 ersetzt das neue Ziviltechnikergesetz „ZTG 2019“ die 
bisherigen Bestimmungen und wird die einzige gesetzliche Grundlage im 
Berufs- und Organisationsrecht der Ziviltechniker. Die wesentlichen 
Änderungen finden Sie hier im Überblick.

•

https://wien.arching.at/home.html
https://www.ztakademie.at
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niker im Verordnungswege festlegt, welche 
Befugnisse aufgrund ihrer fachlichen Ähn-
lichkeit in einer übergeordneten Berufsbe-
zeichnung zusammengefasst werden („Clus-
ter“). Ziviltechniker, denen die Befugnis ab 
1. Juli 2019 verliehen wurde, haben die ihrer 
Befugnis entsprechende übergeordnete Be-
rufsbezeichnung zu führen. Die dem jewei-
ligen Befugnisbescheid entsprechende (kon-
krete) Bezeichnung wird jedenfalls auch zu 
führen sein und ist Inhalt des Rundsiegels. 
Wann diese Verordnung erlassen wird, steht 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
—

Die 
außerordentlichen 
Mitglieder 
(„Anwärter“)
Das neue ZTG 2019 schafft die Möglichkeit 
einer außerordentlichen Mitgliedschaft. 
Außerordentliche Mitglieder sind Personen, 
die ein einschlägiges Studium oder FH-Stu-
dium abgeschlossen haben, den Beruf des 
Ziviltechnikers anstreben und sich bei jener 
Länderkammer melden, in deren örtlichem 
Wirkungsbereich sie ihren Hauptwohnsitz 
haben. Mit der außerordentlichen Mit-
gliedschaft sind keine Rechte verbunden, 
selbständig Ziviltechnikerleistungen zu 
erbringen. Ab einer entsprechenden Größe 
(400 österreichweit) können die „Anwärter“ 
zukünftig auch mit einem eigenen Organ 
(„Rat der außerordentlichen Mitglieder“) 
in der Bundeskammer der Ziviltechniker 
vertreten sein.
—

Sonstiges
Neu im Sondergesellschaftsrecht ist, dass 
sich ab 1. Juli 2019 nicht nur Ziviltechni-
kergesellschaften an anderen Ziviltechni-
kergesellschaften beteiligen können, son-
dern auch Gesellschaften, die in der EU 
den Beruf eines freiberuflichen Architek-
ten oder Ingenieurkonsulenten ausüben. Im 
Disziplinarwesen findet sich ebenfalls Neu-
es: Der Katalog der Disziplinarstrafen wird 
erweitert um die Möglichkeit, die Befugnis-
ausübung bis zur Dauer von drei Jahren zu 
untersagen und Strafen auch bedingt auszu-
sprechen. Auch nicht ganz unwesentlich ist 
der neue Name der Interessenvertretung, die 
künftig „Kammer der Ziviltechniker“ hei-
ßen wird. Dass die jeweils geschützte Be-
rufsbezeichnung erst nach der Vereidigung 
geführt werden darf, wird mit § 11 Abs. 3 
ZTG 2019 klargestellt. Das Organisations-
recht bleibt ebenfalls nicht unberührt: Den 
Erläuterungen zum ZTG 2019 ist zu entneh-
men, dass „im Bereich der Kammerstruktur 
[…] die sektionsübergreifende Zusammenar-
beit gestärkt werden [soll]. Diesem Ziel dient  
u. a. die Angleichung der Stellung von Präsi-
dent und Vizepräsident. So darf künftig der 
Präsident – sowohl auf Länderkammer- als 
auch auf Bundeskammerebene – Aufgabenge-
biete an den Vizepräsidenten übertragen. Der 
Vizepräsident darf – wie schon bisher der Prä-
sident – keine weiteren Funktionen ausüben.“ 
Diverse Verfahrensbestimmungen, die auf-
grund von Vollzugserfahrungen geändert 
wurden, runden das neue Ziviltechnikerge-
setz ab. Im Ergebnis liegt eine relativ um-
fassende Neufassung des Berufsrechts vor.
—
Christoph Tanzer
—
—

ZTG neu

Selbstbestimmte 
und selbstbewusste 
Berufsvertretung
—
Wir, die Funktionäre der Länderkammer 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
können zumindest in einigen Punkten 
beanspruchen, das vorliegende Gesetz 
entscheidend mitgestaltet zu haben. Auf 
zwei dieser Punkte möchte ich im Folgen-
den eingehen.

Als am 12. Juni 2015 der damalige 
Präsident der Bundeskammer, Christi-
an Aulinger, den Antrag stellte, dass die 
im ZTG 1993 bestehende Fortbildungs-
verpflichtung in einem zukünftigen Be-
rufsgesetz vom Kammertag und von 
der jeweiligen Sektion zu konkretisieren 
sei, wurden damit die Weichen für eine 
selbstbestimmte und selbstbewusste Be-
rufsgruppe gestellt.

Mit dieser „eleganten“ Bestimmung 
konnten zwei Gefahren gebannt werden. 
Die eine und wahrscheinlichste Gefahr 
bestand darin, dass die Fortbildungsver-
pflichtung vom Ministerium vorgeschrie-
ben worden wäre. „Ziviltechniker haben 
sich binnen drei Jahren in einem Ausmaß 
von 120 Stunden, pro Kalenderjahr jedoch 
mindestens in einem Ausmaß von 30 Stun-
den, weiterzubilden“, lautete der Vorschlag, 
der, außer einer finanziellen Belastung, 
wohl kaum Sinnvolles hervorgebracht 
hätte. Dagegen hätte man sich möglicher-
weise mit viel Kraft und Einigkeit – die 
in diesem Punkt zwischen den Sektionen 
nicht bestand – wehren und die Fortbil-
dungsverpflichtung wieder aus dem Ge-
setz streichen oder zumindest unverän-
dert belassen können. Dies hätte dann im 
europäischen Zusammenhang unweiger-
lich zur Marginalisierung der Ziviltech-
nikerbefugnisse geführt. Denn es dürf-
te auch wenig interessierten Mitgliedern 
nicht entgangen sein, dass die Befugnis-
se in unseren Nachbarländern mittler-
weile an teils rigiden Fortbildungssche-
mata hängen – mit allen fragwürdigen 
und lächerlichen Begleiterscheinungen 
wie „Punktezählen“, Beliebigkeiten und 
einer vollkommen unzulänglichen Ziel-
genauigkeit. Dennoch besteht kein Zwei-
fel, dass Ziviltechniker ohne Fortbil-
dungsnachweis über kurz oder lang nur 
noch sehr beschränkt tätig werden dür-
fen. Die mitunter anzutreffende Annah-
me, dass dies die Architektinnen und 
Architekten nicht betreffen würde, ist 
hoffnungslos naiv. Abgesehen davon, dass 
unter den Kolleginnen und Kollegen mit 
der Befugnis Architektur eine durchaus 
ansehnliche Anzahl auch technisch-wis-

Wir begrüßen herzlich unsere neuen Kammermitglieder. Stellvertretend für 110 
Angelobungen in Wien, Niederösterreich und im Burgenland im Jahr 2019 die Ziviltech-
nikervereidigung der Architekten DI Sascha Schroll und DI Alexander Gräf MSc durch 
Niederösterreichs Landesbaudirektor DI Walter Steinacker (rechts) und Präsident 
DI Erich Kern (links) vom 30. April 2019.
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senschaftliche Tätigkeiten übernimmt – 
also Tätigkeiten, die dem Ingenieurwe-
sen entsprechen, wo die Notwendigkeit, 
auf dem Stand der Technik zu sein, wohl 
kaum wegdiskutiert werden kann –, ab-
gesehen von dieser absurden Selbstver-
engung des Berufsbildes auf das Planen 
würde auch hier die Befugnis auf wenige 
Schritte der Gestaltung beschränkt wer-
den. Denn auch eine Einreichung, auch 
ein Entwurf bedürfen aktueller tech-
nisch-wissenschaftlicher Kenntnisse. Es 
kann aber niemand, außer die Ziviltech-
niker selbst und hier wiederum die jewei-
lige Sektion, wissen, wie eine verpflich-
tende Fortbildung sinnvoll zu gestalten 
sei. Diese Forderung konnte nicht zuletzt 
aufgrund der damals von dieser Länder-
kammer ausgehenden Einigkeit der Sek-
tionen durchgesetzt werden. Die durch 
diese Eintracht entwickelten Argumen-
te finden sich auch in den parlamentari-
schen Erläuterungen zum Gesetzestext. 
Umso erstaunlicher war es für uns da-
mals, dass der damalige Vorsitzende der 
Bundessektion der Architekten, Georg 
Pendl, dem Antrag, der zu diesem Erfolg 
geführt hat, nicht zugestimmt hat.

Der zweite Punkt ist die außeror-
dentliche Mitgliedschaft. Die außeror-
dentliche Mitgliedschaft für all jene, die 
die Befugnis „noch nicht“ erlangt haben, 
also für unsere Anwärter, stieß außer-
halb dieser Kammer erst einmal auf Ver-
wunderung und Unverständnis. Unse-
re Argumentation – „Wir wollen, dass 
die Jungen uns anzünden“ – mag auch 
den einen oder anderen lang gedienten 
Funktionär verschreckt haben. Sie ist 
aber nach wie vor gültig, und wir sind 
stolz darauf, dass nun die Möglichkeit 
geschaffen wurde, jenen, die die Zukunft 
unseres Berufs darstellen, Sitz und Stim-
me zu geben. Während der Bundesvor-
stand am Ende einstimmig für diese Än-
derung stimmte, blieb es im Kammertag 
bei sieben Enthaltungen. Nun aber liegt 
es an uns, attraktiv genug für die Jungen 
zu sein und ihre Stimmen ernst zu neh-
men.  
—
Bernhard Sommer,
Vizepräsident der Kammer 
der ZiviltechnikerInnen
—
—

•

Lizenzüberprüfung 
durch Autodesk
—
Aus gegebenem Anlass möchten wir nach-
drücklich auf die einschlägige Überprü-
fungsbestimmung der Autodesk-Lizenz- 
und -Dienstleistungsverträge hinweisen: 
Demnach hat Autodesk das Recht, eine 
Überprüfung (in elektronischer oder sons-
tiger Form) der Autodesk-Materialien, ihrer 
Installation und ihres Aufrufens zu verlan-
gen. Autodesk kann 15 Tage nach vorheri-
ger Ankündigung an den Lizenznehmer die 
Aufzeichnungen, Systeme und Einrichtun-
gen einschließlich der Maschinenidentifi-
kationsnummern, der Seriennummern und 
ähnlicher Informationen überprüfen. Die-
se Prüfung („Audit“) kann per Netzwerk-
verbindung oder vor Ort erfolgen. Bei den 
aktuellen Fällen, die der Kammer bekannt 
geworden sind, hat Autodesk Büros „nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählt“ und eine 
Überprüfung initiiert. Da ein derartiges 
Audit mit nicht unbeträchtlichem Aufwand 
für die Lizenznehmer verbunden sein kann, 
empfehlen wir das Führen einer aktuellen 
Liste aller installierten Produkte inklusive 
Lizenznummer und Installationsort.
— Christoph Tanzer

Aktuelle 
Veranstaltungen 
der zt: akademie

AUFBAUMODULE ZUM 
WETTBEWERBSLEHRGANG:

Der digital durchgeführte Architektur- 
wettbewerb nach BVergG und WSA
24. Juni 2019
Die Kriterien des Architekturwettbewerbs – 
Handhabung nach BVergG und WSA
26. Juni 2019

Schreiben nach Plan – Storytelling, 
Wortwahl und Satzbau
24. Juni 2019

Liegenschaftsbewertung I–III
5.–7. September 2019 (in Mondsee)
ZT-Kurs
9.–25. September 2019

Architekturreise München
zt: tour mit Reinhard Seiß, Reiseveranstalter:  
JB travel GmbH
12.–15. September 2019

Die Basics im ZT-Büro
Kurzlehrgang für Mitarbeiter(innen) in ZT-Büros
18., 25. September, 2. Oktober 2019,  
Abschlussgespräch am 9. Oktober 2019

Lehrgang Brandschutzplanung 
und -ausführung
Start 3. Oktober 2019

Freiwillige Streitbeilegungsmechanismen 
Mediation – Schlichtung – Schiedsgericht
Übersicht über die Möglichkeiten der  
Streitbeilegung am Bau
3. Oktober 2019

Weitere Informationen unter: 
ztakademie.at
Gratishotline: 0810/500 830 

Recht

https://www.ztakademie.at


—
Offenbar ist es egal, welche neuen Berech-
nungsmethoden, Leistungsmodelle oder 
Tabellen es für den gültigen Honoraran-
satz gibt. Die Planerschaft bekommt, auch 
von halböffentlichen Auftraggebern, immer 
noch die HOA 2002 (angepasst auf 2004) als 
Grundlage für die Höhe ihres Entgelts (vor 
Nachlass) vorgesetzt. Egal wie viel Zeit die 
Berufsvertretung in den Versuch, die Leis-
tungs- und Vergütungsmodelle zu etablie-
ren, steckt und ungeachtet der Vergleiche 
mit anderen aktuellen Vergütungsmodel-
len im Bereich der D-A-CH-Staaten, die 
Bereitschaft zur Änderung ist gering. Den-
noch dürfen wir nicht aufgeben, denn un-
sere Leistungs- und Haftungsbilder werden 
immer komplexer und unser Arbeitsumfeld 
und die Arbeitsweise ändern sich laufend. 
Wir können daher nicht stehenbleiben oder 
zurückblicken, sondern müssen sogar dar-
über nachdenken, welche Leistungsmodel-
le man in Zukunft entwickeln müsste. Ak-
tuell beschäftigen wir uns z. B. mit der Frage, 
ob man für Building Information Modeling 
(BIM) ein weiteres Leistungsmodell schrei-
ben müsste oder ob einige spezifische digi-
tale Teilmodelle in den optionalen Leistun-
gen genannt werden sollten. 

Egal wie dieser Diskurs endet, es wird 
uns nicht helfen, den richtigen Lohn für 
unsere Arbeit zu erhalten, solange das Leis-
tungsbild HOA 2002 eisern in den Köpfen, 
Verträgen und selbstprogrammierten Excel-
Tabellen der Auftraggeber und Entwickler 
gespeichert bleibt, denn dort kommt BIM 
natürlich nicht vor.

Das Beispiel zeigt, dass die Unterlagen 
von 2004 nicht mit den Dokumenten von 
heute vergleichbar sind. Die Planungsdich-
te und die Präzision sind gestiegen, die Kom-
munikation ist schneller geworden und die 
Planungsmethoden machen gerade, auf un-
sere Kosten, den nächsten großen Schritt. 
Wieso ist dann das historische Leistungs-
bild und die damit verbundene Kalkulati-
onsgrundlage immer wieder Vertragsbe-
standteil? 

Wieso sollte ein Auftraggeber, der zu 
Recht eine Planung auf dem heutigen Stand 
der Technik  fordert, verlangen, dass man 
eine 15 Jahre alte Berechnungsgrundlage 
mit 25 Prozent Nachlass anwendet? Will 
man, dass wir, wenn schon nicht Tuschstift 
und Reißbrett, so zumindest Computer mit 
Windows NT verwenden und eine gemein-
same Büro-E-Mail-Adresse als Kommuni-
kationsmittel nutzen? Ist es nicht so, dass die 
AGs die Ersten sind, die einen Zeitgewinn in 
der Projektentwicklung lukrieren, indem sie 
verlangen, dass man nahtlos mobil kommu-
niziert, die Datenübermittlung der digita-
len Welt optimal nutzt und für eine integ-
rale 3D-Planung über die Gewerke hinweg 
bereit ist? Bieten wir das an, wenn wir die 
HOA als Leistungsbild vereinbaren? Sind 
die Betriebskosten einer aktuellen Büroin-
frastruktur in der Kalkulation enthalten? 
Natürlich sind Ziviltechniker technikaffin 
und innovativ, aber ein Büro auf dem Stand 
der Technik zu halten, hat einen – immer 
schneller steigenden – Preis. Wir haben in 
der Kollegenschaft gefragt und festgestellt, 
dass die Kosten für Software und Mitarbei-
terschulungen in den letzten fünf Jahren um 

Honorare

30 Prozent gestiegen sind. Die Lohnkos-
ten für die Schulungszeit sind da nicht ein-
gerechnet! 

Wir brauchen schlüssig formulierte 
Aussagen und nachvollziehbare Statisti-
ken, die verständlich erklären, dass die er-
höhten Aufwendungen nicht im Baukos-
tenindex abgebildet sind. Wir müssen den 
Auftraggebern erklären, wieso die Preis-
schere zwischen den Nettoherstellungs-
kosten eines Bauwerks und den Lohn-
kosten der Mitarbeiter in einem geistigen 
Dienstleistungsbetrieb immer weiter auf-
geht. Dieser Prozess muss jetzt stattfinden, 
denn mit der immer weiteren Spezialisie-
rung der Mitarbeiter und der Schaffung 
von neuen Managementpositionen in un-
seren Büros wird wohl das Entlohnungs-
verhältnis in Zukunft nicht mehr über 
eine Formel an den Baukostenindex an-
gehängt werden können.

Wir müssen hier einen Schulter-
schluss schaffen, der allen deutlich macht, 
dass wir nicht mehr nach dem Leistungs-
bild der HOA arbeiten können und daher 
auch nicht mehr nach ihr entlohnt wer-
den dürfen. Es geht hier um Qualitätssi-
cherung, um die Möglichkeit, eine Wei-
terentwicklung unserer Arbeitsweise 
anbieten zu können. Es sind sich inzwi-
schen doch echt alle einig, dass die Kosten 
für eine hochwertige Planung im Verhält-
nis zu den Errichtungs-, Erhaltungs- und 
Betriebskosten eines Bauwerks einen ge-
radezu lächerlichen Anteil ausmachen 
und sich diese Investition am Anfang der 
Wertschöpfungskette daher immer aus-
zahlt!

Fangen wir mit der Veränderung bei 
uns selber an, indem wir das alte Leis-
tungsbild nicht mehr für unsere Ange-
bote verwenden! Löschen wir die Hono-
rarkalkulationstabelle der HOA auch von 
unseren Festplatten! Sorgen wir über die 
Anwendung der richtigen Leistungsbil-
der (LM.VM) und Kalkulationsmetho-
den dafür, dass wir das Wissen über de-
ren Inhalte auch unter den Auftraggebern 
verbreiten, auch wenn das bei der Hono-
rarkalkulation kurzfristig ein etwas grö-
ßerer Aufwand sein sollte. 

Als Planer ist es unsere Aufgabe, auch 
in Zeiten des disruptiven Denkens und 
der Systembrüche vorauszudenken. Wenn 
wir auskömmliche Honorare bekommen, 
können wir das auch in Zukunft für unse-
re Auftraggeber und die Zivilgesellschaft 
in gewohnter unabhängiger Qualität tun.
—
Thomas Hoppe
—
—
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Abweichungen vom Bebauungsplan — 
Überschreitung der Baufluchtlinie 
(§ 69 Abs. 1 2. Satz BO)

Bei einem Bauvorhaben sollen im Bereich 
bis zur südlichen Baufluchtlinie zwei Ge-
bäude mit je einer Wohneinheit mit jeweils 
zwei oberirdischen Geschoßen errichtet 
werden. Das Haus 1 überschreitet dabei 
die südliche Baufluchtlinie um 0,66 Me-
ter. Eine eingeschoßige „Tiefgarage“ soll 
die südliche Baufluchtlinie oberirdisch 
um 11,40 Meter überschreiten.

Laut Gutachten der Magistratsabtei-
lungen 19 und 21 und des bautechnischen 
Amtssachverständigen, auf die sich das 
VGW in seinem Erkenntnis stützt, wird 
der Zielrichtung des Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplans durch die gegen-
ständliche oberirdische Gestaltung mit 
einer intensiv begrünten Überdeckung 
entsprochen, das von diesem beabsichtig-
te örtliche Stadtbild nicht störend beein-
flusst und die Bebaubarkeit der Nachbar-
liegenschaft des Revisionswerbers nicht 
vermindert.

Sieht ein Bebauungsplan eine Bau-
fluchtlinie vor, über die mit einem Gebäu-
de oder Gebäudeteil (abgesehen von zuläs-
sigen Vorbauten) nicht vorgerückt werden 
darf, so hat sich laut VwGH die Prüfung 
der Zulässigkeit einer Abweichung von 
dieser Anordnung – auch wenn das Aus-
maß der bebaubaren Fläche nicht über-
schritten werden bzw. die beabsichtigte 
Flächennutzung nicht grundlegend an-

Aktuelle Entscheidungen des 
VwGH zu Baufluchtlinien.

ders werden sollte – an der durch die kon-
krete Baufluchtlinie festgesetzten Beschrän-
kung zu orientieren. 

Hier sollte die hintere (südliche) Bau-
fluchtlinie durch den oberirdischen Teil des 
Garagenbauwerks auf die gesamte Breite des 
Bauplatzes auf eine Tiefe von 11,40 Metern 
überschritten werden. Diese alleine maß-
gebende Zielrichtung des Bebauungsplans 
wird durch eine derart massive Überschrei-
tung der Baufluchtlinie jedenfalls unterlau-
fen. Es erfolgt nicht etwa nur eine gering-
fügige Überschreitung in Teilbereichen der 
Baufluchtlinie, sondern es wird ein Bauvor-
haben bewilligt, das an sich zur Vorausset-
zung hätte, dass der Verordnungsgeber die 
gesamte Baufluchtlinie um 11,40 Meter nach 
Süden verlegt hätte. Eine derartige Abwei-
chung widerspricht der Normierung, dass 
die Zielrichtung des Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplans – Freihaltung der Grund-
fläche jenseits der Baufluchtlinie von oberir-
discher Bebauung – durch die Abweichung 
nicht unterlaufen werden darf. Daran ändert 
es auch nichts, wenn jenseits der Baufluchtli-
nie Begrünungsmaßnahmen auf dem ober-
irdischen Bauwerk gesetzt werden.

Das angefochtene Erkenntnis des VGW 
wurde wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben.
(VwGH 21.11.2017, Ra 2017/05/0054)
— 
Gerald Fuchs,
Leiter der Stabsstelle Rechtsreferat 
der MA 37 (Baupolizei)
— 
—
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Die 5 wichtigsten Kaufgründe:  
praxisnahe Einführung in das Thema BIM,
speziell für klein- und mittelständische 
Architektur- und Ingenieurbüros
unverzichtbares Handwerkszeug für 
die Implementierung von BIM 
profunde Erklärung der einzelnen 

 BIM-Teilmodelle
Vorstellung von „Mixed-BIM“ als gelebte  

 Arbeitsmethode
auch als E-Book PDF lieferbar

Architektin Christine Horner
Mitglied des AS Digitalisierung der ZT-Kammer
BIM kompakt
Teilmodelle verstehen und nutzen
2018, 154 Seiten, 4-färbig, kartoniert
ISBN 978-3-85402-365-4
Preis: € 26,90 (inkl. USt.)
ISBN E-Book PDF: 978-3-85402-366-1
Preis E-Book PDF: € 22,99 (inkl. USt.)

www.austrian-standards.at/webshop  

Mehr Gewinn mit 
Building Information Modeling (BIM)

KOSTENFREIER
VERSAND IN

3 TAGEN

KOSTENFREIER
IHR PLUS

ONLINE
BESTELLEN!

ONLINE
EINFACH

Wer löscht die 15 Jahre alten 
Kalkulationstabellen zuerst? 
Wir oder die Auftraggeber? 

HOA, HIA,  
HAHAHA!!!



Ab sofort gibt es die Möglichkeit, 
Bauansuchen bei der Wiener 
Baubehörde digital einzureichen. 
Wien setzt damit einen ersten 
Schritt in Richtung Abwicklung 
von Bauverfahren ohne Medien-
bruch. 

18. Juni 2019

Stadt Wien startet mit  
der digitalen Baueinreichung 

—
Die Baupolizei Wien bietet über das digita-
le Stadtservice mein.wien.gv.at unter „Mei-
ne Amtswege“ die Möglichkeit, Bauanträge 
online zu stellen. Durch Anklicken des But-
tons „Baueinreichung“ wird ein Online-For-
mular geöffnet, dessen User-Führung intuitiv 
und spielerisch aufgebaut ist. Dieses innova-
tive Verwaltungsangebot ist ab sofort nutzbar. 
Durch die Unabhängigkeit von behördlichen 
Öffnungszeiten, die Reduktion der Kosten für 
einreichende Bauwerberinnen und Bauwerber 
sowie eine verkürzte Verfahrensdauer wird ein 
verbessertes Service für alle Bürgerinnen und 
Bürger geschaffen, was zudem ein erklärtes Ziel 
von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und Di-
gitalisierungsstadtrat Peter Hanke ist.

„Die Digitalisierung der Verwaltung führt 
zu großen Vorteilen. Durch die neue Möglich-
keit der digitalen Baueinreichung sparen sich 
die Wienerinnen und Wiener Zeit und Geld 
und sie profitieren von mehr Bequemlichkeit 
und weniger Aufwand. Die Stadt rückt damit 
noch ein Stück näher zu den Menschen, was für 
die Verwaltung wie für die Bürgerinnen und 
Bürger eine echte Win-win-Situation ist“, freut 
sich Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Effiziente und straffe Strukturen in der 
Verwaltung sind mir ein großes Anliegen. Sei 
es, um dadurch Kosten zu sparen, oder, um 
den Bürgerinnen und Bürgern Zeit zu ersparen. 
Dazu wollen wir Möglichkeiten und Technolo-
gien, die sich durch die Digitalisierung ergeben, 
verstärkt nutzen“, so die Ziele des Stadtrats für 
Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und In-
ternationales, Peter Hanke. 

Die Wichtigkeit der Nutzung neuer tech-
nologischer Entwicklungen hat Wiens Bürger-
meister Michael Ludwig bereits zu Beginn sei-
ner Amtszeit festgehalten: „Unser Ziel ist, Wien 
zur Digitalisierungshauptstadt Europas zu ma-
chen. Die Digitalisierung ist eine Entwicklung, 
die dem Menschen dienen soll, und darum 
müssen wir sie gestalten. In Wien tun wir das 
gemeinsam mit den Menschen, egal wie jung 
oder alt sie sind. Für die lebenswerteste Stadt 
der Welt bedeutet das, dass alle Zugang zu den 
Vorteilen der Digitalisierung haben müssen.“

Neuer Weg für Baubewilligungsanträge

Durch den stetigen Anstieg der Zahl der Richt-
linien und die Fülle an Gesetzen sowie auf-
grund neuer Technologien bzw. Produkte 
nimmt die Komplexität in den Verfahren stän-
dig zu. 

Auf der Basis von partnerschaftlichen Ko-
operationen mit wesentlichen Stakeholdern, 
wie beispielsweise der Ziviltechnikerkammer, 
konnten in den letzten Jahren viele Ideen ge-
meinsam umgesetzt und im Bereich der Ser-
viceleistung deutliche Verbesserungen erzielt 
werden. 

Dieser offene Dialog ermöglichte es, zu-
sammen mit den unterschiedlichsten An-
spruchsgruppen das Projekt „Digitale Bau-
einreichung“ ins Leben zu rufen, das bereits 
jetzt – lediglich ein Jahr nach Projektbeginn – 
zur Umsetzung gebracht werden konnte.

Über das digitale Stadtservice mein.wien.
gv.at, „Meine Amtswege“ werden Antragstelle-
rinnen und Antragsteller durch Anklicken des 
Buttons „Baueinreichung“ zu einem Online-

Erfordernisse für Anträge und Test-Anträge 
sind gleich, Letztere lösen lediglich keine wei-
teren Schritte seitens der Behörde aus.

Bei einer Antragstellung ist es zwingend er-
forderlich, alle Pflichtfelder zu befüllen, um in 
der Menüführung weiterzukommen. Als Hilfe 
zu den notwendigen Eingaben werden die Fel-
der „i“ (Information) und „?“ (Hilfe) angeboten.

Zu Beginn des Antrags sind Adresse und 
Art des Bauvorhabens anzugeben. Anschlie-
ßend sind die Daten der mitwirkenden Per-
sonen, wie beispielsweise Antragstellerin bzw. 
Antragsteller, Planverfasserin bzw. -verfasser 
und Statikerin bzw. Statiker, samt ihrer jewei-
ligen Rolle im Bewilligungsverfahren einzu-
geben. Dabei ist für Unternehmen und Vereine 
eine Firmenbuchnummer, die Vereinsregis-
terzahl oder die GISA-Zahl verpflichtend an-
zugeben. Die Zuweisung der Zahlungspflicht 
zu einer der zuvor eingegebenen Personen ist 
ebenfalls erforderlich. 

Nachdem die Daten zum Vorhaben erfasst 
wurden, können die Dokumente und Planun-
terlagen hochgeladen werden. Als Planunterla-
ge ist mindestens ein Plan verpflichtend hoch-
zuladen. Die Inhalte können jedoch auch auf 
mehrere Pläne (Lageplan, Grundrisse, Ansich-
ten, Schnitte) aufgeteilt werden. 

Am Ende der Online-Antragstellung er-
scheint eine Kontrollseite, die es ermöglicht, 
vor dem Absenden an die Baupolizei alle zuvor 
eingegebenen Daten zu kontrollieren und wenn 
notwendig zu korrigieren. Mit dem Absenden 
des Antrags ist der digitale Teil des Einreich-
vorgangs abgeschlossen. 

Nach dem Absenden des digitalen Antrags

Antragstellerinnen und Antragsteller erhalten 
nach dem Absenden der Daten eine automati-
sierte Bestätigungs-E-Mail. Die Mail enthält 
zusätzlich zwei verschiedene Anlagen:

1.  Ein PDF „Digital erstelltes Ansuchen“. 
Hierin befindet sich eine Zusammenfassung 
der digitalen Baueinreichung.

2.  Ein PDF „Deckblatt und Übereinstim-
mungsbestätigung“. Das Deckblatt ist ausge-
druckt den Papierplänen anzuschließen. Mit 
der unterfertigten Übereinstimmungsbestä-
tigung bestätigt die Planverfasserin bzw. der 
Planverfasser, dass die Papierpläne mit den di-
gital hochgeladenen Plänen ident sind. 

Anschließend sind in einfacher Ausfertigung 
ein Bauplan bzw. eine Planparie in Papier an die 
Baupolizei zu übermitteln bzw. persönlich ab-
zugeben. Die Baueinreichung ist erst mit dem 
Einlangen der Papierplanparie vollständig.

Selbstverständlich ist es weiterhin möglich, 
Bauanträge auf herkömmlichem Wege einzu-
reichen. 

Parallel zum dargestellten Online-Antrag 
werden im Projekt Anwendungsmöglichkeiten 
von BIM (Building Information Modeling), KI 
(künstlicher Intelligenz) und Augmented Rea-
lity im baubehördlichen Bewilligungsverfah-
ren evaluiert. Die Ergebnisse werden über den 
Sommer zusammengefasst und dienen als Ent-
scheidungsgrundlage für Weiterentwicklungen 
der digitalen Baueinreichung.
—
Mag. Dr. iur. Gerhard Cech
—
— 

Formular geführt, das nicht nur sämtliche An-
tragsdaten erfasst, sondern mit dem auch alle 
erforderlichen Dokumente und Pläne hochge-
laden werden können.

Digital erstellte Unterlagen, wie beispiels-
weise Statik, Gutachten oder Ähnliches, müs-
sen nicht mehr ausgedruckt werden. Medien-
brüche können somit zukünftig verhindert 
werden.

Der sofort ersichtliche Vorteil, unabhän-
gig von behördlichen Öffnungszeiten einrei-
chen zu können, bietet allen Kundinnen und 
Kunden, die dieses Service in Anspruch neh-
men, die Möglichkeit, flexibel und ressourcen-
sparend Anträge zu stellen.

War es bisher erforderlich, Baupläne in 
dreifacher Ausfertigung vorzulegen, so muss 
bei Inanspruchnahme der digitalen Bauein-
reichung nur noch eine einfache Planparie für 
Dokumentation und Archivierung übermittelt 
werden.

Weitere definierte Ziele dieses Projekts sind 
u. a., die Verfahrensdauer zu reduzieren sowie 
die Gewährleistung einer guten Übersicht bei 
der Antragstellung durch eine leicht verständ-
liche Strukturierung und klare Kennzeichnung 
von Pflichtfeldern. 
Auch nach dem Start wird weiterhin an Erwei-
terungen und Verbesserungen gearbeitet. Der 
auf mein.wien.gv.at verfügbare „Wienbot“, der 
bereits als digitaler Assistent integriert ist und 
Fragen interaktiv beantworten kann, soll auf 
die Baueinreichung ausgeweitet werden. Darü-
ber hinaus ist geplant, eine Statusabfrage des je-
weiligen Bauantrags zu ermöglichen, was wie-
derum einen transparenten Kundinnen- und 
Kundenkontakt ermöglicht. 

Was für einen Online-Antrag benötigt wird

Schon beim Aufrufen der Startseite „Bauein-
reichung“ werden Kurzinformationen darüber 
angezeigt, was für einen Online-Antrag benö-
tigt wird, welche Voraussetzungen bestehen 
und welche gesetzlichen Bestimmungen gelten.
Folgende Unterlagen sind erforderlich:

•  Ein digitaler Bauplan des Bauvorhabens 
oder eine digitale Planparie (= Sammlung 
von Bauplänen) gemäß der Bauordnung  
für Wien, verfasst von befugten Sachver-
ständigen

•  Dokumente, wie beispielsweise Statik, Gut-
achten, Vollmachten für das Bauvorhaben, 
gemäß der Bauordnung für Wien

•  Eine Vollmacht als Vertreterinnen bzw. 
Vertreter von Unternehmen und Verei-
nen, sofern sie nicht selbst Firmen- oder 
Vereinsinhaberin bzw. -inhaber oder Ge-
schäftsführerin bzw. Geschäftsführer sind

Die Unterlagen müssen von den Sachverständi-
gen und von den Bauwerberinnen und Bauwer-
bern digital signiert werden.

Dateien sind im PDF-, JPG- oder PNG-For-
mat mit einer maximalen Größe von 50 MB je 
Datei einzureichen. Andere Dateiformate, wie 
sie unterschiedliche CAD-Autorenprogramme 
nutzen, können nicht hochgeladen werden. 

Unabhängig von der Online-Antragstel-
lung ist es erforderlich, gemäß § 63 der Bau-
ordnung für Wien in einfacher Ausfertigung 
unterfertigte Baupläne bei der Baupolizei 
einzubringen, entweder direkt in den Service-
stellen der Baupolizei (Montag bis Freitag von 
8 bis 15 Uhr) oder per Post.

Der Online-Antrag

Auf der Startseite der digitalen Baueinreichung 
wird zwischen Test-Anträgen und echten An-
trägen unterschieden. Test-Anträge dienen 
dazu, die digitale Baueinreichung kennenzu-
lernen und auszuprobieren, wie die Antragstel-
lung funktioniert. Die Menüführung und die 
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Michael Ludwig,
Bürgermeister der 
Stadt Wien
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Peter Hanke, 
amtsführender Stadtrat 
für Finanzen, Wirtschaft, 
Digitalisierung und  
Internationales

Kathrin Gaál, 
amtsführende Stadträtin 
für Wohnen, Wohnbau, 
Stadterneuerung und 
Frauen

https://mein.wien.gv.at/Mein-Graetzl/
https://mein.wien.gv.at/Mein-Graetzl/
https://mein.wien.gv.at/Mein-Graetzl/
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Die Eingabe, um welches 
Bauvorhaben es sich 
handelt, erfolgt durch 
Anwählen der jeweils  
zutreffenden Bauart.
Nach Auswahl des Bau-
vorhabens öffnet sich der 
Bereich „Nutzungen“. 
Dieser Bereich ist auf das 
zuvor angewählte Bau-
vorhaben abgestimmt.
Zum besseren Verständ-
nis gibt es bei Überschrif-
ten und Auswahlfeldern 
Erläuterungen und Bei-
spiele, die die einzelnen 
Themen erklären.

Der Antragstellerin 
bzw. dem Antragsteller 
stehen verpflichtende 
und optionale Rollen zur 
Verfügung, wobei die 
verpflichtenden Eingaben 
markiert sind. Das Hinzu-
fügen einer Vertretung 
für die Bauwerberin 
bzw. den Bauwerber ist 
ebenfalls möglich. Die 
Zuweisung der Zahlungs-
pflicht zu einer der zuvor 
eingegebenen Personen 
ist erforderlich.

Gesamtpläne des Bau-
vorhabens können direkt 
hochgeladen werden. 
Es besteht auch die 
Möglichkeit, einzelne 
Pläne, wie beispielsweise 
Grundrisse, Lagepläne 
und vieles mehr, in dem 
jeweils dafür vorgesehe-
nen Eingabefeld hoch-
zuladen. Die maximale 
Dateigröße darf 50 MB 
nicht überschreiten. Zu-
lässige Formate für hoch-
zuladende Dateien sind 
PDF, JPG und PNG. 

Vor dem Absenden des 
Bauansuchens listet eine 
Kontrollseite sämtliche 
zuvor eingegebenen 
Daten auf. Hier besteht 
die Möglichkeit, Eingaben  
zu kontrollieren und 
wenn notwendig 
zu korrigieren. 

1

2

3

4

Dateien in dieses Feld ziehen oder hier klicken

Ansichten 

Dateien in dieses Feld ziehen oder hier klicken

sind in den Bauplänen enthalten

Schnitte 

Dateien in dieses Feld ziehen oder hier klicken

sind in den Bauplänen enthalten

Weitere Unterlagen 

Anmerkungen zu den Dokumenten (max. 500 Zeichen)

 Zurück Weiter 

Seite 2 von 2Baueinreichung

06.06.2019https://stp-dev.wien.gv.at/dbe

Dokumente des Bauansuchens

Sofern die notwendigen Angaben nicht in den Bauplänen enthalten sind, laden Sie bitte hier alle für das 
Verfahren bei der MA 37 – Baupolizei erforderlichen Dokumente (max. 50 MB je Dokument) hoch.

Alle Dateien müssen im PDF-, JPG- oder PNG-Format übermittelt werden.

Gesamtpläne 

Dateien in dieses Feld ziehen oder hier klicken

Vorstatik ODER Gutachten über statische Geringfügigkeit 

Dateien in dieses Feld ziehen oder hier klicken

Zustimmung der Grund(mit)eigentümer 

Dateien in dieses Feld ziehen oder hier klicken

sind in den Bauplänen enthalten

Lagepläne 

Dateien in dieses Feld ziehen oder hier klicken

sind in den Bauplänen enthalten

Grundrisse sind in den Bauplänen enthalten

Seite 1 von 2Baueinreichung

06.06.2019https://stp-dev.wien.gv.at/dbe

Wer sind die Personen des Bauvorhabens?

Welche Person ist zahlungspflichtig? 

AntragstellerIn (Sie) 
*

 Max Muster 

BauwerberIn 
*

 Max Muster Vertretung hinzufügen 

 Max Muster Vertretung hinzufügen 

PlanverfasserIn 
*

 Max Muster 

StatikerIn 

 Barbara Muster 

Weitere Rollen (optional) 

Max Muster

Welche Person ist zahlungspflichtig? 

 Zurück Weiter 

Seite 1 von 1Baueinreichung

06.06.2019https://stp-dev.wien.gv.at/dbe

zt: Input

Wissenstransfer 
unterstützt die digitale 
Baueinreichung
—
Im Zuge der immer selbstverständlicher wer-
denden fachlich wertschätzenden Kommuni-
kation zwischen der Stadt Wien und der  
Kammer der ZiviltechnikerInnen wurden  
die Vertreter des Ausschusses Digitalisierung 
eingeladen, an der Umsetzung der digitalen 
Baueinreichung mitzuwirken und Wissens-
transfer zu betreiben. Die Berufsvertretung 
hat dieses Angebot angenommen, um einer-
seits zu helfen, die funktionale Gestaltung  
des neuen Tools im Sinne der Kollegenschaft  
sicherzustellen, und andererseits als eine  
innovative, lösungsorientierte Berufsgruppe 
wahrgenommen zu werden. Der Arbeitsgrup-
pe aus Vermessern, Tragwerksplanern und 
Architekten ist es gelungen, ihr Fachwissen  
in den Prozess einzubringen und Vertrauen in 
die Expertise der Ziviltechniker aufzubauen.

Wir sehen die digitale Baueinreichung als 
eine Möglichkeit, den Prozess des Baubewil-
ligungsverfahrens zu optimieren. Allerdings 
war es uns von Anfang an auch wichtig, 
sicherzustellen, dass die Möglichkeit zur 
analogen Einreichung als gleichwertige Alter-
native erhalten bleibt. 

Wie bei BIM, von dem viele, die sich von Wer-
betexten und kommerziellen Versprechungen 
blenden lassen, meinen, dass es ohne weitere 
Expertise genutzt werden kann, liegt auch  
bei der digitalen Abwicklung hoch fachspezi- 
fischer Behördenwege die Herausforderung 
im Detail. Damit die digitale Baueinreichung 
angenommen wird, wird vonseiten der Planer 
(und der Behörde) Verständnis für die Anfor-
derungen sowie die Bereitschaft, Prozesse  
zu verändern, notwendig sein. Wir denken, 
dass beide Voraussetzungen gegeben sind, 
deshalb sind wir zuversichtlich, dass alle  
Beteiligten von der digitalen Baueinreichung 
profitieren werden. 

Wir gehen davon aus, dass unsere Unterstüt-
zung von digitalen Innovationen zur Verbes-
serung – und zu einer möglichen Beschleuni-
gung – von Abläufen in der Stadt Wien positiv 
gesehen wird, die Kollegenschaft die Tools 
nutzen wird und unsere Auftraggeber das  
honorieren werden.
—
Ausschuss Digitalisierung 
—
—

32

Angaben zu Ihrem Bauvorhaben

Um welches Bauvorhaben handelt es sich? 
*

 Errichtung  
eines neuen Gebäudes (Neubau)

?
Erweiterung  

eines bestehenden Gebäudes (Zubau)
?

Neue  
Nutzung eines bestehenden Gebäudes 

(Umbau)
?

Herstellung  
sonstiger Bauwerke

?
Bauliche  

Änderungen
?

Technische  
Anlage

?

Abbruch  
eines Gebäudes

?

Um welche Nutzung handelt es sich? 
*

Wohnbau ? Gewerbe ? Industrie ?

Nebengebäude  
Garage / Carport

?
öffentl.  

Gebäude
?

Sonstige  
Bauwerke und besondere Bauvorhaben ?

 Zurück Weiter 

Seite 1 von 1Baueinreichung

06.06.2019https://stp-dev.wien.gv.at/dbe

1

Kontrolle

Allgemeine Informationen 

Adresse Dresdner Straße 73-75, 1200 Wien 
Bauvorhaben Errichtung eines neuen Gebäudes (Neubau) 
Art des Gebäudes Wohnbau 

Rechtsgrundlagen
Standard Baubewilligung (§70 der Bauordnung für 
Wien) 

Ausnahmen keine 

Personen des Bauvorhabens 

BauwerberIn
• Max Muster 
• Max Muster 

PlanverfasserIn • Max Muster (zahlungspflichtig)


StatikerIn • Barbara Muster (zahlungspflichtig)


Dokumente 

Gesamtpläne 

Vorstatik ODER Gutachten über 
statische Geringfügigkeit

• Personen des Verfahrens.pdf

• Angaben zu Ihrem Bauvorhaben.pdf


Ihre Daten 

Vorname 
Familienname 
E-Mail-Adresse 
Adresse 
Telefonnummer 
Zahlungspflichtig

Max

Muster

max.muster@abc.at 

Dresdner Straße 73-75, 1220 Wien 

400037029 

Ja 

Ich bestätige, dass diese Daten richtig und vollständig sind. Wenn sich an meinen Daten etwas ändert, werde 
ich die Behörde sofort darüber informieren. Ich stimme zu, dass meine Daten wie in der 
Datenschutzerklärung angegeben verarbeitet werden.

*

 Zurück Absenden 

Seite 1 von 2Baueinreichung

06.06.2019https://stp-dev.wien.gv.at/dbe
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14. und 15. September 2019

Open House Wien 2019

—
Die Initiative zur niederschwelligen Vermitt-
lung von Baukultur Open House Wien findet 
heuer am 14. und 15. September statt. An die-
sem Wochenende werden wieder Gebäude ge-
öffnet, die normalerweise für die Allgemein-
heit nicht zugänglich sind. Jedes Jahr führen 
über 250 Freiwillige die Besucherinnen und 
Besucher durch die Gebäude, in vielen Fällen 
sind auch Fachplanende vor Ort. Der Mix aus 
historischer und zeitgenössischer Architek-
tur kommt an – jedes Jahr besuchen 35.000 
Menschen die Veranstaltung. 

Open House wurde 1992 in London ge-
gründet und findet mittlerweile in 45 Metro-
polen weltweit statt. Mit Lagos, Nigeria (seit 
2016) und der chinesischen Sonderverwal-
tungszone Macau (seit 2018) wurde Open 
House zu einer Initiative, die mittlerweile 
auf allen Kontinenten stattfindet. Jedes Jahr 
kommen im Schnitt drei bis vier neue Städ-
te dazu, Tendenz steigend. Wer glaubt, dass 
Open House eine Art Franchising-Modell 
ist, der irrt. Jede Stadt entwickelt eine eige-
ne Identität, ein eigenes Logo und auch bei 
der Organisation gibt es große Unterschiede. 
Das ist auch so gewollt, denn Open House 
soll sich in jeder Stadt an die örtlichen Be-
dingungen anpassen können. 

„Wir haben gestaunt, dass es in Oslo insge-
samt nur 15 Freiwillige gibt“, sagt Iris Kal-
tenegger, die Gründerin und Mitorganisato-
rin von Open House Wien, die seit einem Jahr 
auch Generalsekretärin von Europan Öster-
reich ist. „In Wien arbeiten wir mit 250 Frei-
willigen. Das hängt damit zusammen, dass 
Gebäude in Oslo oft nur zwei Stunden geöff-
net haben, in denen die Architektinnen und 
Architekten vor Ort sind. In Wien ist es uns 
wichtig, dass Gebäude den ganzen Tag, von 
10 bis 17 Uhr, geöffnet haben. Die Fachpla-
nenden beziehen wir meist durch sogenann-
te Fachführungen mit ein, in einigen Fällen 

Auch heuer wird wieder eine große Bandbreite an Gebäuden geöffnet und zum ersten Mal 
wird auch ein Schwimmbad gezeigt: das kürzlich fertiggestellte Wienerwaldbad in Purkersdorf 
von Treberspurg & Partner. 

Ein Wochenende, 70 Gebäude, 
kostenlose Führungen für 
35.000 Besucherinnen und 
Besucher in Wien und 
Niederösterreich.

führen sie sogar den ganzen Tag durch ihr 
Gebäude – das freut uns besonders.“ 

Auch heuer wird wieder eine große 
Bandbreite an Gebäuden geöffnet. Mit da-
bei ist z. B. das mit einer Grundfläche von  
20 m2 vielleicht kleinste Haus Wiens „Little  
Sister in a Dress“ von Hoppe Architekten 
(Robert Neumayr mit Alexander Neversal 
und Robert Löffler). Zum ersten Mal wird 
auch ein Schwimmbad gezeigt: Das Wie-
nerwaldbad in Purkersdorf (Treberspurg & 
Partner) wurde erst kürzlich fertiggestellt. 

Natürlich werden auch wieder absolute 
Klassiker geöffnet, wie z. B. der Sandleiten-

hof oder der Reumannhof. Auch in der See-
stadt Aspern werden wieder einige Gebäude 
geöffnet haben. 

„Wir wissen, dass viele Menschen sich 
bei Open House Wien zum ersten Mal Zeit 
nehmen, die Seestadt zu erkunden. Um die 
Gesamtheit der Stadt besser kennenzuler-
nen, ist es wichtig, sich in neue Stadtentwick-
lungsgebiete zu wagen, auch wenn man nicht 
dort wohnt oder arbeitet“, erklärt Iris Kal-
tenegger.

Das Programm wird im August online 
gestellt. Stadtpläne, in denen alle zugängli-
chen Objekte aufgelistet sind, können wieder 
vorab an vielen Standorten in Wien abgeholt 
werden, beispielsweise in der Hauptbücherei 
am Urban-Loritz-Platz oder in der Stadtin-
formation im Rathaus. 

Wer nicht bis September warten will: 
Open House findet in allen Städten zu einer 
anderen Zeit im Jahr statt. Wenn Sie im Juli 
zufällig eine Australienreise planen: Am 27. 
und 28. Juli 2019 findet Open House in Mel-
bourne statt. 
—
Ulla Unzeitig
—
—
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Weitere Infos unter:

www.openhouse-wien.at
www.openhouseworldwide.org

Frauen in der Technik

Zukunft gestalten

—
Auf Einladung des Österreichischen Kul-
turforums Istanbul wurde am 5. März 2019 
unter großem Andrang die Wanderausstel-
lung „Ziviltechnikerinnen gestalten Zu-
kunft“ zur Arbeit österreichischer Archi-
tektinnen und Ingenieurkonsulentinnen 
eröffnet. Die 70 Projekte umfassende Aus-
stellung trägt den Untertitel „Ziviltechni-
kerinnen stellen Denkmäler in ein neues 
Licht“ und beschäftigt sich mit dem The-
menbereich „Planen und Bauen in histori-
scher Umgebung“. Fünf Vertreterinnen des 
Bundesausschusses der Ziviltechnikerinnen 
thematisierten in der Einführung zur Aus-
stellung auch das Ungleichgewicht zwischen 
dem hohen Frauenanteil im Architekturstu-
dium und der geringen Anzahl selbständiger 
Architektinnen. Diese Wander-
ausstellung hat, wie auch weitere 
Veranstaltungen der Ziviltechni-
kerinnen-Ausschüsse, insbeson-
dere das Ziel, das Bewusstsein 
für von Frauen erbrachte Leistun-
gen in technischen Bereichen zu 
wecken und die Kompetenz von 
Frauen sichtbar zu machen.

Besonders wertvoll war 
der von gegenseitigem Interes-
se geprägte direkte Kontakt mit 
den Vertreterinnen der Archi-
tekturfakultät der Yildiz Tech-
nical University (YTU), Deka-
nin Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik, 
Vizedekanin Prof. Dr. F. Pinar 
Arabacıoğlu und anderen Pro- 

fessorinnen. In den Gesprächen wur-
de ein weiterer Austausch besprochen,  
z. B. die Abhaltung von Seminaren. Die Prä-
sidentin der türkischen Architektenkammer 
Esin Köymen bekundete ebenfalls Interesse 
an weiteren Kontakten. 

Der Anteil der Frauen unter den Lehren-
den an der Architekturfakultät der YTU ist 
übrigens bemerkenswert hoch – Lehrstuhl 
und Verwaltung sind zu ca. 80 Prozent weib-
lich, bei den Studierenden sind es 64 Prozent. 
Insgesamt wird an 200 Universitäten und 
Schulen in der Türkei Architektur vermit-
telt, der Frauenanteil beträgt etwa 60 Pro-
zent. Auch in der Kammer beträgt der Frau-
enanteil über 50 Prozent, von den 55.000 
türkischen Architektinnen und Architek-
ten (ein Drittel davon in Istanbul) sind etwa 
28.000 Frauen. 

Auf großes Interesse stieß auch die Be-
sichtigung der weltweit ersten von einer 
Frau (Zeynep Fadıllıoğlu) gestalteten Mo-
schee, der Şakirin Moschee in Istanbul. Wei-
ters kam es zu einem Treffen mit dem Ar-

chitekten und TU-Wien-Absolventen Murat 
Tabanlıoğlu, bei dem dieser seine Pläne zum 
Neubau des berühmten Atatürk-Kulturzen-
trums präsentierte. 

Die österreichische Architektur hat ei-
nen besonderen Klang in der Türkei. Mar-
garete Schütte-Lihotzky und Clemens Holz-
meister haben dort gelehrt und gearbeitet, 
und unter den zeitgenössischen Architek-
ten und Architektinnen hat sich Brigitte We-
ber, die als einzige ausländische Architektin 
mit ihrem Büro seit mehr als 20 Jahren er-
folgreich in Istanbul tätig ist, einen Namen 
gemacht. 

Vom Kulturforum wanderte die Aus-
stellung weiter an die Bahçeşehir-Universität 
in Istanbul, wo sie vom 6. bis 16. Mai 2019 
zu sehen war. Weitere Anfragen gibt es von 
der YTU und der Architektenkammer in Is-
tanbul und von der technischen Universität 
in Ankara.

Vorerst war sie aber anlässlich des Jubi-
läums „100 Jahre Frauenstudium an tech-
nischen Hochschulen“ wieder in Österreich 
zu bewundern.

Last, but not least noch ein Hinweis: Das 
jährliche bundesweite Ziviltechnikerinnen-
Treffen findet heuer vom 5. bis 7. Septem-
ber 2019 Linz statt. Auf der mittlerweile 
bewährten Plattform zum Netzwerken mit 
Workshops, Diskussionen, Arbeitssitzun-
gen zu aktuellen Themen und Exkursionen 
zu Projekten von Ziviltechnikerinnen wird 
heuer das Thema „Die Rolle des Berufsstan-
des in der Zukunft“ behandelt. Bitte merken 
Sie sich den Termin vor! 
—
Maria Langthaller
—
—
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Netzwerken von und mit 
Frauen in (Natur-)Wissen-
schaft und Technik, national 
und international.

Novelle

OIB-Richtlinien: 
Viele zt: Anregungen 
übernommen
—
Das Österreichische Institut für Bautechnik 
(OIB) hat in der Generalversammlung vom 
12. April 2019 die OIB-Richtlinien 2019 be-
schlossen. Diese wurden am 30. April 2019 
auf der Website des OIB veröffentlicht. Über 
das Inkrafttreten entscheiden die einzelnen 
Bundesländer. Im Schreiben der Magistrats-
direktion der Stadt Wien, Geschäftsbereich 
Bauten und Technik vom 30. April 2019 an 
die Kammer wird auf die Anwendbarkeit in 
baubehördlichen Verfahren eingegangen.
Alle Informationen zum Thema inklusive 
der Ergebnisse der im Rahmen des Anhö-
rungsverfahrens via Wissensplattform Link 
Arch+Ing durchgeführten Mitgliederbefra-
gung finden Sie auf unserer Website unter 

„Service“, „Rechtsservice“, „Baurecht“, „OIB-
Richtlinien, Ausgabe 2019“.

Im vergangenen Jahr wurden im Rah-
men des Begutachtungsverfahrens für die 
Entwürfe der sechs Richtlinien umfangrei-
che Stellungnahmen eingebracht, die in in-
tensiver und bester Zusammenarbeit mit 
der Bundeskammer erarbeitet wurden. Wir 
freuen uns, dass viele unserer Anregungen 
in die Richtlinien übernommen wurden – 
besonders hervorzuheben sind die Bestim-
mungen für Bestandsgebäude. Wir danken 
allen an der Erarbeitung der Kammer-Stel-
lungnahmen beteiligten Kolleginnen und 
Kollegen, besonders dem Ausschuss „Ar-
chitektenrelevante OIB-Angelegenheiten“ 
und dem Bundesressort „Regelwerke (Nor-
men)“ mit dem Vorsitzenden Präsident DI 
Erich Kern. 
—
N K P
—
—Vom 6. bis 16. Mai 2019 wurde die Ausstellung an 

der Bahçeşehir-Universität in Istanbul (Faculty of 
Architecture and Design) gezeigt, danach an der 
TU Graz und der TU Wien. 

https://www.oib.or.at/de/oib-richtlinien/richtlinien/2019
https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/D_Service/D_1_1_Baurecht/Diskussionsforum_OIB-RL/2254-2019-OIB-Richtlinien_2019_Anwendbarkeit_2254_2019.pdf
https://wien.arching.at/service/rechtsservice/baurecht/oib_richtlinien/oib_richtlinien_ausgabe_2019.html
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„technik bewegt“

zt: Textwettbewerb  
für Jugendliche
—
Im Rahmen der Impulswochen „technik 
bewegt“ erkundete der Verein bink im 
Auftrag der Kammer die Sicht der Jugend-
lichen auf Technik in ihrem Alltag. Der 
Wettbewerb „technik! wie jetzt?“ lud junge 
Menschen ein, mit den Medien Sprache 
und Text in geschriebener Form ihren 
Zugang zu Technik in unserem Lebens-
alltag aufzuzeigen. Vorgegeben war ein 
Katalog mit Fachbegriffen der Technik 
und Baukultur, von denen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mindestens 
sieben in ihren Text einarbeiten mussten.
Eine Fachjury wählte aus den Einsen-
dungen die besten Arbeiten und somit 
die Gewinnerinnen und Gewinner des 
diesjährigen Wettbewerbs aus. Die 
prämierten Beiträge finden Sie auf der 
Kammerwebsite.
— Sabine Gstöttner

Architekturwettbewerbe

Berufsvertretung 
fördert Wettbewerbs-
lehrgang 
—
Transparente Wettbewerbs- und Vergabe-
fahren sind ein zentrales Anliegen der  
zt: Berufsvertretung, und gut durchge-
führte Verfahren sind die beste Werbung 
für unseren Berufsstand. Alle Akteure 
tragen hier eine große Verantwortung, 
da sie Leistungen von Kolleginnen und 
Kollegen beurteilen. Sie sollten daher  
über eine fundierte Kenntnis der Abläufe 
sowohl in rechtlicher als auch in fachlicher 
Hinsicht verfügen. Verfahren scheitern 
nicht zuletzt an mangelndem Wissen –  
zum Schaden aller Akteure und somit  
zum Schaden des Wettbewerbswesens. 
Um dem vorzubeugen, fördert die Be-
rufsvertretung den Wettbewerbslehrgang 
inklusive der im Juni 2019 stattfindenden 
Aufbaumodule und lädt sowohl neue 
Teilnehmer als auch erfahrene Player ein, 
das notwendige Wissen zu erwerben 
bzw. aufzufrischen. Architekt(inn)en und 
Ingenieurkonsulent(inn)en, die die Lehr-
gangsmodule absolviert haben, können 
mit den im Lehrgang erworbenen  
Vorkenntnissen (und vorbereitenden  
Einsätzen als Ersatzpreisrichter) von der 
zt: Kammer als Hauptpreisrichter(innen) 
entsandt werden.
— Katharina Fröch

Save the dates

Netzwerktreffen 
und Kammervoll-
versammlung 2019  
—
Die zt: Kammer lädt ein – wir bitten Sie, 
sich folgende Termine vorzumerken und 
freizuhalten:
•  Netzwerkfest 2019 am 26. September 
im Wiener Palais Wertheim
•  Kammervollversammlung 2019 am  
28. November im ORF RadioKulturhaus
— N K PFo
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Die Kammerdirektion stellt auf der Wissens-
plattform im WNB-Mitgliederbereich tages- 
aktuell und kostenfrei die Medienbeobach-
tung für Ziviltechniker zur Verfügung. 
Einfach auf den Ordner „Medienbeobachtung“ 
klicken, den gewünschten Monat und Tag 
auswählen und schon haben Sie die für 
Ziviltechniker relevanten Meldungen aller 
Tageszeitungen, von „Falter“, „News“ und 
„profil“ und die Infos aus branchenrelevanten 
Newslettern vor sich.
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Gratulation an die Zivil-
technikerinnen, die beim 
Österreichischen Frauen- 
lauf 2019 mit tollen 
Ergebnissen aufwarten 
konnten (5-km-Lauf:  
68. Rang von 383 Teams, 
10-km-Lauf: 19. Rang von 
52 Teams)!
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Preisverleihung beim 
Textwettbewerb 
„technik! wie jetzt?“ 
mit (von links) Claudia 
Schmidt (Lehrerin), 
Michaela Ragoßnig- 
Angst, Ali Shaker 
(Preisträger), Markus 
Röder (Direktor)

Netzwerk

Ziviltechnikerinnen 
beim Österreichischen 
Frauenlauf 2019  
—
Am 26. Mai 2019 starteten unsere Zivil-
technikerinnen in den markanten pinken 
Shirts wieder beim größten Frauenlauf 
Europas und zeigten dabei überragende 
Leistungen (siehe rechts). 
Bitte merken Sie sich die nächsten Termine 
der Vernetzungstreffen für Ziviltechni-
kerinnen vor, nämlich die bundesweiten 
Ziviltechnikerinnen-Tage 2019 vom 5. bis 
7. September in Linz und die mittlerweile 
legendäre Ötscherwanderung gemeinsam 
mit Salon Real am 21. und 22. September.  
— Ausschuss Ziviltechnikerinnen

Internationaler Austausch

Treffen der Brand- 
schutzexpert(inn)en
—
Volles Haus in der Kammerdirektion in 
der Karlsgasse dank dem Besuch von 
Brandschutzexpert(inn)en der Ingeni-
eurkammer Baden-Württemberg, die am 
2. und 3. Mai zum Erfahrungsaustausch 
nach Wien kamen! Unsere Kammern 
pflegen seit Jahren einen fachlichen und 
freundschaftlichen Kontakt, in dessen 
Rahmen regelmäßige Treffen stattfinden. 
Wir informierten unsere Kolleginnen 
und Kollegen über die Kompetenz-
stelle Brandschutz (KSB) der Wiener 
Baubehörde, die Stellung der MA 68 
(Feuerwehr und Katastrophenschutz) 
im Genehmigungsverfahren, Auf-
bau und Stellung der OIB-Richtlinien 
(brandschutztechnische Beurteilung bei 
Sonderbauten, Verwendung von Holz), 
nachträgliche Dachgeschoßausbauten 
sowie Rettungswege. Abgerundet wurde 
das Treffen mit einem umfangreichen 
Besichtigungsprogramm. 
— Michaela Ragoßnig-Angst 

Studierendenwettbewerb

Pauserpreis 
vergeben 
—
Die Kammerdirektion bedankt sich beim 
Preisgericht und freut sich mitteilen zu 
dürfen, dass das Preisgerichtsprotokoll 
zum interdisziplinären Studierendenwett-
bewerb „Verteilerkreis Favoriten – zwei 
Verbindungen“, dem Pauserpreis 2019, ab 
sofort auf www.architekturwettbewerb.at 
abrufbar ist. Zweck des Wettbewerbs war 
die Sammlung von Ideen zur Planung eines 
Stegs vom Verteilerkreis Favoriten zum 
Stadion Generali Arena und zur Entwick-
lung eines Konzepts für die Verbindung 
zur FH Campus Wien. Der interdisziplinä-
re Ansatz, das Miteinander junger Plane-
rinnen und Planer bei einer zu lösenden 
Aufgabe, stand im Mittelpunkt dieses 
Preises. In Kürze werden alle eingereichten 
Wettbewerbsbeiträge online veröffentlicht. 
Die Ausstellung der Projekte fand in den 
Räumlichkeiten der Kammerdirektion 
statt. Die Preisverleihung wird im Zuge 
der Kammervollversammlung 2019 am 
28. November im Großen Sendesaal des 
ORF-Funkhauses (Argentinierstraße 30A, 
1040 Wien) erfolgen. Die Projekte werden 
auch dort im Foyer gezeigt. Wir bedanken 
uns bei allen Teams für die Teilnahme 
und gratulieren den Preisträgerinnen und 
Preisträgern.
— N K P 

Um unsere Marke „zt:“ bundesweit (noch schneller) bekannt zu machen, sind 
alle Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker eingeladen, das zt: Logo unserer 
Berufsgruppe für eigene Werbe- und Kommunikationszwecke zu verwenden. 
Das Logo wurde in mehreren Varianten ausgearbeitet, die auf www.zt-logo.at 
kostenfrei heruntergeladen werden können. Für „Wien, Niederösterreich und 
Burgenland“ bitte ganz nach unten scrollen! Auch die beliebten „zt: Aufkleber“ 
für das Auto sind wieder verfügbar. Bei Bedarf bitte in Ihrer Kammerdirektion 
abholen oder ein E-Mail an kammer@arching.at senden.
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Wir danken der Pauserpreis-
Jury: DI Karl-Christian Petz 
(ASFINAG), OstBR DI Bernhard 
Jarolim (Stadt Wien), Univ.-Prof. 
DI Dr. techn. Andreas Kolbitsch 
(TU Wien), FH-Prof. DI Dr. techn. 
Markus Vill (FH Campus Wien), 
Arch. Mag. arch. Willi Frötscher, 
DI Carla Lo und DI Andreas 
Rösner (alle drei zt: Kammer 
W/NÖ/B).

https://reportage.oesterreichischer-frauenlauf.at
http://www.architekturwettbewerb.at/competition.php?id=2206
https://wissen.wien-arching.at/share/page/site/kammer-fuer-alle-w-noe-bgld/folder-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/14eabd84-2b7b-4fc8-9736-61e3b36deb3d
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Staatspreis 
Consulting-Ingenieurconsulting 2019 —
Planung und Innovation

Der Staatspreis Consulting-Ingenieurconsulting, 
der vom Bundesministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort mit Unterstützung der 
Austrian Consultants Association verliehen wird, 
zeichnet seit nunmehr 29 Jahren innovative und 
exportorientierte Planungsprojekte aus. Ziel des 
Preises ist es, die hervorragenden Leistungen hei-
mischer Planungsbüros öffentlichkeitswirksam zu 
machen und die volkswirtschaftliche Bedeutung 
des österreichischen Ingenieurconsultings hervor-
zuheben.

Die Auslobung durch das Bundesministerium  
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ver-
leiht diesen Auszeichnungen einen besonderen 
Stellenwert. Der Staatspreis Consulting-Ingenieur-
consulting ist in Österreich der höchste Preis  
dieser Branche.

Die eingereichten Projekte werden von der Jury 
nach der Qualität der technischen Leistung,  
dem Innovationsgehalt, der Wirtschaftlichkeit,  
der Umwelt- und Gesellschaftsrelevanz und der  
Exportleistung beurteilt. 

Einreichschluss für den Staatspreis Consulting- 
Ingenieurconsulting 2019 ist Montag, 2. September 
2019, die Verleihung findet am Montag, dem  
18. November 2019 statt.

Die Auszeichnungen stellen das Know-how öster-
reichischer PlanerInnen in den Vordergrund und 
geben Impulse für weitere Erfolge und internatio-
nale Anerkennung. •

Jetzt

umsteigen

Machen Sie Schluss mit  
Ihrem alten Business Banking.
Wechseln Sie jetzt zu TELEBANKING PRO, dem modernsten  
Business Banking Österreichs: Das wird ständig erweitert und immer smarter. 

erstebank.at/telebanking-pro
sparkasse.at/telebanking-pro

021288T3 EBSPK Telebanking Pro 301x150 derPlan COE.indd   1 07.05.19   11:34

Kompetenter Partner 
für Klima- und Umweltschutzprojekte

KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING

Die Kommunalkredit Public Consulting (KPC) leistet durch das Management von Förderungsprogrammen und gezielte Beratungsaktivitäten 
einen nachhaltigen Beitrag zur Umwelt-, Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung. Als Nischenanbieter ist die KPC auf die Bereiche  
Entwicklung, Implementierung und Management von Förderungsprogrammen, vor allem im Umwelt- und Klimaschutzbereich, sowie 
technisch-wirtschaftliche Beratungsleistungen und die Erstellung von (Markt-)Studien auch Capacity Development und Policy Advice für 
nationale und internationale Organisationen und Institutionen spezialisiert. Als langfristiger und zuverlässiger Partner für ihre Auftraggeber 
und Auftraggeberinnen begleitet sie diese mit Sachverstand und dem Blick für das Wesentliche bei der Planung und Umsetzung von  
komplexen, multidisziplinären Projekten.

Kommunalkredit Public Consulting GmbH
Türkenstraße 9  |  1092 Wien 
Tel.: +43 (0)1/31 6 31-0  |  Fax: DW -104
E-Mail: kpc@kommunalkredit.at www.publicconsulting.at

∙ FÖRDERUNGSMANAGEMENT     ∙ KLIMAFINANZIERUNG     ∙ CONSULTING






